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II 

VORBEMERKUNGEN ZUR 1. AUFLAGE 

 

• Diese erste Auflage des Arbeitspapiers wurde in der vorliegenden Form auf der ge-

meinsamen Konferenz der Ethik- und Nachhaltigkeitsbeauftragten an den HAW in 

Baden-Württemberg vom 21. bis 22. September 2022 freigegeben. 

 

• Bei Zitationen aus dem Dokument, z. B. zur Nutzung an der eigenen Hochschule, ist 

die Quelle stets anzugeben. Empfohlene Zitierweise: 

Arbeitsgruppe der Ethikbeauftragten der HAW in Baden-Württemberg (2021):  

Arbeitspapier zu Ethikkommissionen, -kodizes und -leitlinien, Hrsg. / Koordination:  

Arfeli, D. / Banke, B. / Kleinfeld, A. / Morlock, U. / Popović, T. (2022), Stuttgart 2022. 
 

• Die Veröffentlichung des Arbeitspapiers und/oder einzelner Inhalte unter eigenem 

Namen bzw. dem Namen Dritter ist untersagt.  

 

• In den vorbereitenden Workshops und an der Erstellung des daraus resultierenden 

Arbeitspapiers haben mitgewirkt: 

Arfeli, D. / Balensiefen, G. / Banke, B. / Bunge, K. / Görder, B. / Gutsche, T. / Horst-

meier, G. / Kern, A. O. / Kilian-Yasin, K. / Kölsch-Bunzen, N. / Kleinfeld, A. / Morlock, 

U. / Popović, T., / Rade, K. / Schwarz S. / Straßburger, A. 

 

 

VORBEMERKUNGEN ZUR 2. AUFLAGE 

 

• Für die zweite Auflage des Arbeitspapiers wurden die Anlagen 5.2 und 5.3 aktualisiert 

und die Anlagen 5.7 und 5.8 neu hinzugefügt. 

 

• Da der Name des Referats für Technik- und Wissenschaftsethik (rtwe) zu Zentrum für 

ethische Fragen im 21. Jahrhundert (ZEF21) geändert wurde, wurden im Text ent-

sprechende redaktionelle Anpassungen vorgenommen. 
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1 Einleitung und Überblick  

1.1 Hintergrund und Relevanz 

Auch Hochschulen müssen ihren gesellschaftlichen Auftrag (Mission) als Bildungs- 

und Forschungseinrichtungen unter den herausfordernden Bedingungen der aktuellen 

„VUKA“-Welt erfüllen. Das bedeutet, ihr Umfeld ist von Volatilität, Unsicherheit, Kom-

plexität, Ambiguität und einer kontinuierlich zunehmenden Veränderungsgeschwindig-

keit geprägt. Die Häufung von Krisen während der letzten Monate belegt dies eindrück-

lich. Hinzu kommen die knappen finanziellen Ressourcen gepaart mit einer wachsen-

den Anzahl von Aufgaben, die zu immer kleiner werdenden Spielräumen, geringeren 

Freiheitsgraden und Verteilungskonflikten führen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie 

die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Baden-Württemberg im 

internationalen Kontext wettbewerbsfähig bleiben und wie sie die hierfür notwendigen 

finanziellen Mittel generieren können.  

Die Krisen der letzten Monate – neben der anhaltenden Corona-Pandemie die Be-

kämpfung bzw. Anpassung an den Klimawandel, die russische Aggression im Herzen 

Europas und die dadurch verschärfte Energiekrise – haben zudem noch einmal deut-

lich gemacht, dass und wie stark sich gesellschaftliche Diskurse und Konfliktlagen auf 

die Hochschulen übertragen. Hochschulen sind gesellschaftliche Akteure! Als solchen 

wird ihnen auch eine besondere Verantwortung dafür zugeschrieben, für große gesell-

schaftliche Herausforderungen („Grand Challenges“, vgl. Wissenschaftsrat1) gemein-

sam mit den jeweiligen Anspruchsgruppen zukunftsorientierte Lösungen zu entwi-

ckeln. 

In zahlreichen Diskussionen innerhalb des Netzwerks der Ethikbeauftragten der HAW, 

insbesondere auf deren halbjährlich stattfindenden Konferenzen, hat sich gezeigt, 

dass in den Kernbereichen der Hochschulen (Lehre, Forschung, Transfer, Verwaltung) 

zunehmend Fragestellungen mit ethischen Implikationen aufkommen. In diesen Dis-

kussionen wurde auch deutlich, dass zur zielorientierten Behandlung dieser Fragestel-

lungen in den wenigsten Fällen ein Orientierungsrahmen, Leitlinien oder entspre-

chende Gremien bzw. geeignete (formalisierte) Prozesse existieren. Daher wurde auf 

der Konferenz der Ethikbeauftragten im September 2020 einmütig dafür votiert, eine 

 
1 Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4594-15_engl.html.  

https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4594-15_engl.html
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Arbeitsgruppe, koordiniert durch das Zentrum für ethische Fragen im 21. Jahrhundert 

(ZEF21) und dessen wissenschaftlichen Beirat, mit dem Auftrag einzurichten, in der 

Folgezeit einen Leitfaden für die Hochschulen zu den Themen Ethikkommissionen, 

Ethikkodizes und Ethikleitlinien zu entwickeln.  

Seither wurde in unterschiedlichen Workshops intensiv an den damit verbundenen 

Fragestellungen gearbeitet und die Grundlage für diesen Leitfaden geschaffen. Die 

vorliegende erste Auflage des Leitfadens wurde auf der Konferenz der Ethikbeauftrag-

ten im September 2022 vorgestellt und versteht sich als lebendes Dokument, das in 

Abhängigkeit von den sich kontinuierlich verändernden Rahmenbedingungen der 

Hochschulen stetig weiterentwickelt werden soll. 

1.2 Zielsetzung 

Gerade in Zeiten komplexer Herausforderungen haben Hochschulen als gesellschaft-

liche Akteure die Aufgabe, auf der Basis ihrer jeweiligen „Kernkompetenzen“ zur Ent-

wicklung geeigneter Lösungen beizutragen. In dem Maße, in dem sowohl die Heraus-

forderungen als auch Lösungsoptionen mit ethischen Fragestellungen verbunden sind 

– exemplarisch sei hier die Energiewende, die Anpassung an den Klimawandel und 

die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft genannt – ist dafür ein 

klarer Orientierungsrahmen erforderlich. Primäre Aufgabe der Ethik ist es, genau da-

für zu sorgen und die unterschiedlichen Anspruchsgruppen dazu zu befähigen, Ent-

wicklungen in Gesellschaft und Umwelt kritisch zu reflektieren und entlang von kon-

sensfähigen normativen Orientierungspunkten, wie sie die unterschiedlichen Theorien 

und Ansätze der Ethik bieten, gemeinsam sinnstiftende, vor allem aber langfristig ver-

tretbare und damit im eigentlichen Wortsinn nachhaltige Lösungen zu entwickeln.  

Dabei dient ethische Reflexion immer auch dazu, den so genannten technischen 

Fortschritt kritisch zu hinterfragen und gezielt nach unbeabsichtigten Nebenwirkungen 

(„unintended consequences“) zu suchen, um dazu beizutragen, dass sich Chancen 

und Risiken neuer Technologien in einem ausgewogenen und verantwortbaren Ver-

hältnis befinden. Als aktuelles Beispiel sei hier die (friedliche) Nutzung von Anwendun-

gen Künstlicher Intelligenz (KI) genannt.  

Um ihrem gesellschaftlichen Auftrag gerecht zu werden, haben Wissenschaft und For-

schung im Allgemeinen, Hochschulen im Besonderen die Aufgabe, Fortschritt nicht 
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nur in einem technischen oder strategischen Sinn zu verstehen, sondern zugleich in 

einem normativ-ethischen Verständnis zu definieren. 

1.3 Konzeptioneller Bezugsrahmen und Inhalte 

In einem ersten Schritt des Erstellungsprozesses dieses Leitfadens wurde ein konzep-

tioneller Bezugsrahmen entwickelt mit dem Ziel, die unterschiedlichen Instrumente zur 

Operationalisierung von Ethik in Organisationen sinnvoll und nachvollziehbar mitei-

nander in Beziehung zu setzen (s. Abb. 1). Je nach Ausgangslage, die an den unter-

schiedlichen Hochschulen sehr unterschiedlich sein kann, soll der Bezugsrahmen 

auch dazu dienen, den Verantwortlichen eine bessere Orientierung zu ermöglichen 

und den Einstieg in das jeweilige Themengebiet vereinfachen. Jede Hochschule soll – 

ausgehend von ihren spezifischen Bedarfslagen – Anhaltspunkte und Hinweise zu den 

Themen erhalten‚ welche für sie besonders relevant sind.  

 

 Abbildung 1: Konzeptioneller Rahmen (Quelle: Popović, T., HFT Stuttgart 2020). 

 

Zunächst ist es wichtig, dass sich jede Hochschule über das jeweils eigene Wertefun-

dament klar wird und verbindliche Werte für alle Anspruchsgruppen der Hochschule 

nicht nur definiert, sondern auch gut verständlich kommuniziert2.  

Diese Werte sollen zum einen Ausdruck der jeweiligen, bereits gelebten oder ange-

strebten Hochschulkultur und des hochschuleigenen Selbstverständnisses sein. Zum 

anderen kann und soll das Wertefundament verbindliche normative Orientierungen 

umfassen, aus denen sich dann im nächsten Schritt konkretere Vorgaben (z.B. 

Grundsätze) als Maßstäbe für das Handeln und Verhalten der Hochschulmitglieder 

 
2 Das Wertefundament besteht idealerweise aus Werten, zu denen sich die Hochschule selbst bekennt, z.B. Achtung der Men-

schenwürde, Vielfalt, Transparenz, Integrität, Ehrlichkeit, offene Fehlerkultur, wertschätzender Umgang, Respekt, wissenschaft-
liche Redlichkeit, Nachhaltige Entwicklung, Verantwortungsbewusstsein, etc.  
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ableiten lassen. Die in der Regel eher abstrakt formulierten Werte – zum Beispiel im 

Rahmen eines Leitbilds – geben dabei Antwort auf die Frage, was die Hochschule für 

wichtig und richtig hält, wofür sie steht oder zu stehen beansprucht und wozu sie sich 

bekennt. Exemplarisch seien hier die Grundwerte demokratisch verfasster Gesell-

schaften genannt oder die Werte, die unterschiedliche Ethik-Ansätze als Referenz-

punkte nutzen: Freiheit, Menschenwürde, Fairness, Respekt, Gemeinwohl, etc. Auch 

das Bekenntnis zu übergeordneten, international anerkannten Orientierungsrahmen 

wie den Menschenrechten, die „Charta der Vielfalt“ oder das Prinzip der Nachhaltigen 

Entwicklung, aktuell illustriert durch die 17 Ziele der Agenda 2030, können Bestandteil 

dieses Wertefundaments sein.  

Damit daraus zugleich alltagstaugliche Orientierungen werden, bedarf es einer Kon-

kretisierung, die die abstrakten Werte in handlungs- und verhaltensleitende Vorgaben 

bzw. in situations- oder bereichsspezifische Spielregeln übersetzt. Genau dazu dienen 

die beiden nachfolgend ausführlich dargestellten Instrumente eines Ethikkodex (Kapi-

tel 2) und von Ethikleitlinien (Kapitel 3). 

Der Ethikkodex ist dabei das zentrale Dokument, das aus den Hochschulwerten all-

gemeine Vorgaben erwünschten Handelns und Verhaltens ableitet, beispielsweise 

zum Miteinander innerhalb der Hochschule, zum Verhältnis der Hochschule mit seinen 

unterschiedlichen Anspruchsgruppen, aber auch zum institutionellen Handeln der 

Hochschule innerhalb der sie umgebenden Umwelten (z.B. Ökologie, Gesellschaft, 

Wirtschaft, technologische Umwelt). Wesentliches Ziel eines solchen Kodex ist es, den 

Hochschulmitgliedern einen verbindlichen normativen Orientierungsrahmen im Sinne 

von „Leitplanken“ zur Verfügung zu stellen, innerhalb deren sie eigenverantwortlich 

und selbstreflektiert handeln.  

Bei Bedarf können in einem nächsten Konkretisierungsschritt aus diesem Ethikkodex 

unterschiedliche themen- bzw. bereichsspezifische Ethikleitlinien abgeleitet wer-

den. Denkbar sind sowohl fakultäts- und/oder fachspezifische Ethikleitlinien als auch 

Leitlinien für die verschiedenen Hochschulbereiche, wie z.B. Forschung, Lehre, Trans-

fer und Verwaltung. 

Das dritte Instrument, das bei der Operationalisierung ethischer Orientierungen im 

Hochschulalltag helfen soll, ist die Ethikkommission (Kapitel 4). Eine ihrer wichtigs-

ten Aufgaben ist es, Forschungsvorhaben und Entwicklungsprojekte der Hochschule 
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aus ethischer, rechtlicher und gesellschaftlicher Sicht zu beleuchten. Sie kann aber 

auch anlassbezogen bei unterschiedlichen ethischen Konfliktfällen aktiv werden bzw. 

einberufen werden. Grundlage ihrer Arbeit bilden der Ethikkodex und ggf. die Leitlinien 

zum ethischen Umgang mit spezifischen Fragen. Kommission und Leitlinien sind je-

weils eingebettet in die Führungs- und Steuerungsmechanismen, in die Aufbau- und 

Ablauforganisation (Governance) der Hochschule, die ebenfalls an den Hochschul-

werten und am Ethikkodex ausgerichtet sein sollten.  

Unabhängig davon, welche Vorgaben oder Instrumente eine Hochschule zur Ausge-

staltung ihrer Governance nutzt, gilt es, diese aufeinander abzustimmen und für inhalt-

liche Konsistenz zu sorgen3: Widersprüchliche Vorgaben führen zu Konflikt- und Di-

lemma-Situationen bei denen, die sich um ihre Einhaltung bemühen. Wo dies im Alltag 

trotzdem der Fall ist oder aber bei strittigen Fragen, wie man sich innerhalb der vor-

handenen Leitplanken bewegen soll, können konkretisierende Spielregeln in Form von 

Ethikleitlinien oder die Ethikkommission ebenfalls weiterhelfen.  

 

Neben der grundsätzlichen Entscheidung einer Hochschule, ob sie mit einem oder 

mehreren der nachfolgend detailliert dargestellten Instrumente arbeiten will, ist zu 

überlegen, wie die hochschulseitige Unterstützung bei deren Entwicklung bzw. Ein-

richtung und Umsetzung aussehen kann. Neben der Bereitstellung finanzieller und 

personeller Ressourcen in der Erstellungsphase gehören dazu beispielsweise Schu-

lungen, die Einrichtung eines geeigneten Hinweisgebersystems zur Meldung von gra-

vierendem Fehlverhalten, feste Ansprechpartner und andere Instrumente, die die pro-

zessuale Umsetzung im weiteren Verlauf unterstützen und so die Glaubwürdigkeit des 

Commitments der Hochschule sicherstellen helfen.  

Im Falle der hochschulseitigen Entscheidung für die Nutzung eines der genannten In-

strumente, sollten etwaige (schlechte) Vorerfahrungen bei der Erstellung und auch 

Einführung unbedingt berücksichtigt werden, um größtmöglichen Erfolg in der Umset-

zung und Akzeptanz seitens der Hochschulmitglieder zu erzielen.  

Vorliegender Leitfaden versteht sich als „Werkzeugkasten“, aus dem sich interes-

sierte Hochschulen jeweils die Aspekte auswählen können, die für sie aktuell relevant 

 
3 Vgl. auch: Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Hochschulgovernance, Köln, 2018: https://www.wis-
senschaftsrat.de/download/archiv/7328-18.html.  

https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/7328-18.html
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/7328-18.html
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oder nützlich sind. Seitens des ZEF21 ist geplant, neben den darin bereits enthaltenen 

Impulsen den Ethikbeauftragten weitere Hilfestellungen für die konkrete Umsetzung 

an die Hand zu geben.  

 

 

2 Ethikkodex  

2.1 Definition und Grundcharakter 

Der Ethikkodex richtet sich an alle Mitglieder der Hochschule. Ebenso wie das Leitbild 

ist der Ethikkodex Ausdruck der freiwilligen Selbstverpflichtung der Hochschulmit-

glieder.  

 

Der Ethikkodex soll das Wertefundament, das sich eine Hochschule in kodifizierter 

Form (z.B. als Leitbild bestehend aus Mission, Vision, Werten) gegeben hat oder das 

informell ihre Kultur und ihr Selbstverständnis bestimmt, konkretisieren und/oder er-

weitern. Als solcher befasst er sich primär mit der Frage, was die in der Regel abstrakt 

gehaltenen Werte für das konkrete Handeln, Verhalten und Entscheiden der Hoch-

schulmitglieder bedeuten. Ein Ethikkodex gibt allerdings keine Anleitung zum Umgang 

mit konkreten Anwendungsfällen und Situationen, sondern dient als allgemeiner, nor-

mativer Orientierungsrahmen im Sinne von Leitplanken, innerhalb dessen sich alle 

Hochschulmitglieder bewegen und eigenverantwortlich handeln sollen.  

Eine nächste Konkretisierungsstufe, die auch Vorgaben zu situationsspezifischen Fra-

gen enthält, stellen Ethikleitlinien dar, die Gegenstand des folgenden Kapitels 3 sind. 

Sie formulieren bei Bedarf auch Regeln für die Nutzung und Ausgestaltung der – bild-

lich gesprochen – Freiräume zwischen den Leitplanken.  

 

Zu Beginn gilt es festzulegen, welchen Grundcharakter der Ethikkodex haben soll:  

• Empfehlung/ Orientierung/ Anstoß zur Reflexion 

• Nachdrückliche Bitte 

• Bindende Richtlinie ohne Sanktion 

• Bindende Richtlinie mit Sanktion (z.B. bei Verstößen gegen fundamentale Orientierun-

gen wie die Menschenwürde, die Menschenrechte oder gesetzliche Vorgaben)  
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2.2 Entstehungs- und Entwicklungsprozess 

Partizipation 

Für den Entstehungsprozess des Ethikkodex muss vorab festgelegt werden, welche 

Hochschulmitglieder in welchem Umfang in die Entwicklung der Inhalte involviert wer-

den sollen.  

 

Zur Klärung können folgende Leitfragen nützlich sein: 

• Welche Formen der partizipativen (basisdemokratischen) Beteiligung gibt es?  

• Welche Ziele und Interessen verfolgt die Hochschulleitung? 

• Sollen die Wünsche aller Hochschulmitglieder in einer Umfrage gesammelt wer-

den und/oder in Workshops? 

• Sollen die Studierenden sich gleichberechtigt in den Entstehungsprozess ein-

bringen?  

 

Empfohlen wird mindestens ein teil-partizipativer Prozess, um größtmögliche Akzep-

tanz, aber auch Legitimität der Ergebnisse zu erzielen. Generell sollte darauf geachtet 

werden, ausreichend Zeit für die Partizipationsmöglichkeit einzuplanen, indem das 

Vorhaben rechtzeitig intern und ggf. auch extern kommuniziert wird.  

 

Orientierungsfragen 

Folgende Fragen können für die Entwicklung der Inhalte des Ethikkodex und für die 

damit verbundene Ableitung konkretisierender Orientierungen aus dem hochschulspe-

zifischen Wertefundament dienen:  

• Wie wollen wir als Hochschulmitglieder miteinander umgehen?  

• Was können wir voneinander erwarten?  

• Was können Dritte/Externe von uns erwarten?  

• Was bedeuten unsere Grundwerte für unser tägliches Handeln und wie sind sie 

im Lichte typischer Alltagssituationen zu interpretieren? 

• etc. 
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2.3 Werte / normatives Fundament des Kodex 

Anlehnung an extern bestehende Kodizes / Leitlinien 

Die Mindestanforderung an den zu erarbeitenden Ethikkodex ist die Orientierung am 

Grundgesetz, an der UN-Menschenrechtscharta sowie an anderen einschlägigen na-

tionalen und internationalen Standards und Konventionen (RIO-Prinzipien, Pariser 

Klima-Abkommen, Kernarbeitsnormen der ILO, SDGs, Leitlinien für Ingenieure, etc. 

…), sofern diese nicht ohnehin ein ausdrücklicher Bestandteil des hochschuleigenen 

Wertefundaments sind. 

 

Anlehnung an intern bestehende Kodizes / Leitlinien 

Bei der Erstellung eines Ethikkodex sollte darauf geachtet werden, dass die Inhalte mit 

ggf. schon bestehenden weiteren internen Vorgaben korrespondieren, beispielsweise 

mit den folgenden: 

• Fakultätsbezogene Orientierungen  

• Vorgaben zur Gleichstellung und zur Chancengleichheit 

• Hausordnung 

• Leitlinien für eine genderneutrale Sprache  

 

Zumindest ist eine inhaltliche Konsistenz sicherzustellen und auf die vorhandenen Vor-

gaben an geeigneter Stelle im Kodex zu verweisen. Dazu empfehlen sich z.B. Verlin-

kungen auf bereits existierende Dokumente der eigenen Hochschule (sehr gutes Bsp.: 

Universität Kiel). Häufig sind diese Vorgaben gar nicht allen Mitgliedern der Hoch-

schule bekannt, insbesondere dann, wenn ihre Erstellung schon einige Jahre zurück-

liegt. Die Entwicklung und Einführung eines Ethikkodex bieten daher auch die Chance, 

bereits bestehende normative Vorgaben an der Hochschule noch einmal allen zu ver-

gegenwärtigen.  

 

2.4 Mögliche konkrete Themen, die im Ethikkodex adressiert wer-

den können4 

Wissenschaftliche Redlichkeit 

 
4 Die Beispiele stammen überwiegend aus Ethikkodizes von Universitäten und Hochschulen, die im 
Rahmen des Projektes gesichtet wurden. Vgl. dazu Anhang. 
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Zu einer der wichtigsten ethisch relevanten Fragen im Kontext von Bildung, Forschung 

und Wissenschaft gehört das Thema Wissenschaftliche Redlichkeit. Handlungsfelder, 

zu denen ein Ethikkodex dabei konkrete Orientierungen vermitteln könnte, wären bei-

spielsweise die folgenden:  

• Konsequente Beachtung der Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis 

• Verpflichtung der Hochschule, Kurse für wissenschaftliches Arbeiten anzubieten, und 

Verpflichtung der Adressaten (Studierende wie Mitarbeitende), diese Angebote wahr-

zunehmen; 

• Sensibilisierung von Lehrenden wie Studierenden in Bezug für die Problematik von 

Betrugsversuchen und anderen Formen nicht integren Verhaltens aus ethischer Sicht. 

Dazu gehört auch der Diebstahl geistigen Eigentums in Form von Forschungsideen 

oder durch Plagiate; 

• Umgang mit Interessenkonflikten bei Lehrenden: Ablehnung von Gutachten, For-

schungsgeldern etc. bei Interessenkonflikten und/oder persönlicher Verquickung. 

 

Verhaltenserwartungen an Hochschulmitglieder 

Ein weiteres zentrales Thema eines Ethikkodex ist die Frage nach dem erwünschten 

Handeln und Verhalten aller Angehörigen im Hochschulalltag. Bei der Entwicklung der 

Inhalte sollten folglich alle Adressaten in den Blick genommen, womöglich aktiv einge-

bunden werden. Folgende zielgruppenspezifische Aspekte könnten beispielsweise 

aufgegriffen werden: 

• Studierende: engagierte Mitarbeit; Offenheit; angemessenes Verhalten; kein Konsum-

entenverhalten, sondern eigenverantwortliches und kritisches Mitwirken an der Qualität 

ihrer Ausbildung. 

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: flexibles, vernetztes Arbeiten; Kooperationswillig-

keit; vorausschauendes Mitdenken; offene Kommunikation; aktives Sich-Einbringen. 

• Professorinnen, Professoren und weitere Lehrende: aktuelle, motivierende Lehre; 

Vorbildfunktion, Kritikfähigkeit; offenes Lernklima, transparente, nachvollziehbare Be-

wertung. 

• Führungspersonen: Vorbildfunktion; Reflexionsbereitschaft; Achtung; Wertschät-

zung. 
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2.5 Umsetzung des Kodex im Hochschulalltag 

Im Hinblick auf eine wirksame Umsetzung des Kodex im Hochschulalltag sollten min-

destens folgende Überlegungen angestellt bzw. Fragen beantwortet werden: 

• Wie kann der Kodex allen Hochschulmitgliedern nicht nur kommuniziert, sondern auch 

inhaltlich nahegebracht werden? 

• Soll es Schulungen und Workshops zur Sensibilisierung geben? Wenn ja: Wer führt 

diese durch und wie häufig ist eine Auffrischung sinnvoll? 

• Wie wird sichergestellt, dass der Kodex nicht zum „Papiertiger“ verkommt, sondern 

kontinuierlich mit Leben gefüllt wird? 

• Wie wird die Verbindlichkeit für alle Hochschulmitglieder hergestellt? 

• Wie soll ggf. mit Verstößen umgegangen werden? 

  

Whistleblowing  

Vor allem der letzte Punkt wirft eine grundsätzliche Frage auf, die – nicht zuletzt ange-

sichts neuer bzw. in Planung befindlicher gesetzlicher Vorgaben auf EU-Ebene - auch 

für öffentliche Einrichtungen wie Hochschulen relevant ist: Verfügt die Organisation 

über geeignete Prozesse, Systeme oder Instrumente 

a. zur frühzeitigen Identifizierung von Fehlverhalten, wozu auch Verstöße gegen an-

dere hochschulinterne Richtlinien gehören können, vor allem aber Verstöße gegen 

grundlegende Normen wie die Menschenrechte. Letzteres betrifft nicht nur die eigenen 

Hochschulmitglieder, sondern soll auch bei Partnern und Dienstleistern (z.B. beauf-

tragte Putzfirmen, Wachdienste, etc.) ausgeschlossen werden; 

b. für einen angemessenen Umgang mit aufgedecktem Fehlverhalten, der ggf. die 

Glaubwürdigkeit und Verbindlichkeit der vorhandenen Vorgaben unterstützt anstatt un-

tergräbt. 

Der Vorteil einer proaktiven Einrichtung geeigneter interner Prozesse und Systeme zur 

Meldung von Fehlverhalten besteht für Organisationen aller Art darin, auf diesem 

Wege das Risiko zu minimieren, dass entsprechende Vorfälle ggf. auf rufschädigende 

Art und Weise öffentlich gemacht werden (z.B. über Social-Media-Kanäle). 
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3 Ethikleitlinien  

3.1 Definition und Grundcharakter 

Verknüpfungen von Ethikleitlinien und Ethikkodex 

Ethikleitlinien können entweder autonom bestehen oder dem Ethikkodex der jeweili-

gen Hochschule zugeordnet werden. Sie dienen ebenso wie der Ethikkodex ggf. einer 

Ethikkommission zur Orientierung. 

Die Ethikleitlinien sollten ebenfalls an die Grundwerte der Hochschule (siehe Einlei-

tung) angelehnt werden und können die Inhalte eines Ethikkodex, sofern vorhanden, 

ergänzen und / oder spezifizieren.  

 

Grundcharakter der Ethikleitlinien 

Analog zum Ethikkodex gilt es den Grundcharakter der Leitlinien festzulegen – bei-

spielsweise im Sinne der nachfolgend dargestellten Optionen:  

• Empfehlung/ Orientierung/ Anstoß zur Reflexion; 

• nachdrückliche Bitte; 

• bindende Richtlinie ohne Sanktion; 

• bindende Richtlinie mit Sanktion. 

 

Ausgestaltungen der Ethikleitlinien 

Ethikleitlinien können je nach Zweck, der damit verfolgt wird, unterschiedlich ausge-

staltet werden.  

• Zum einen gibt es allgemeinere Leitlinien, die als Vorgaben oder Leitplanken für Stan-

dardfälle im Hochschulalltag dienen; 

• Zum anderen kann es Leitlinien geben, die als eine individuelle Lösung für bestimmte 

(komplexe) Fragestellungen angewendet werden können.  

 

Die Ausgestaltung ist z.B. als verbindliche Satzung oder orientierungsgebende 

Leitlinie möglich. 
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Verantwortlichkeiten 

Sowohl für den Entstehungsprozess als auch für die Weiterentwicklung der Leitlinien 

sollten Verantwortlichkeiten vorab festgelegt werden. Ebenso ist eine konkrete Arbeits-

teilung, insbesondere für die Gestaltung entsprechender Inhalte empfehlenswert. 

 

Anwendungsbereiche der Ethikleitlinien 

Ethikleitlinien sind konkrete Richtlinien, die sich auf Fragestellungen unterschiedlicher 

(Fach)Bereiche beziehen. Neben konkreten Vorgaben zu den Hochschul-Kernthemen 

Lehre, Forschung und Transfer können sich die Leitlinien auch auf regelungsbedürftige 

Aspekte der Verwaltung oder einzelner Fakultäten beziehen. 

 

Weiterentwicklung der Ethikleitlinien 

Zu beachten ist ebenfalls, dass Leitlinien im Laufe der Zeit weiterentwickelt werden 

können.  

 

3.2 Entstehungsprozess 

Für die Entwicklung der Ethikleitlinien wird ein Prozess vorgeschlagen, bei dem die 

Stakeholder einbezogen werden können.  

 

Partizipation 

Für den Entstehungsprozess der Ethikleitlinien muss vorab festgelegt werden, welche 

Hochschulmitglieder in welchem Umfang in die Entwicklung der Inhalte involviert wer-

den sollen.  

 

Zur Klärung können folgende Leitfragen nützlich sein: 

• Welche Formen der partizipativen (basisdemokratischen) Beteiligung gibt es?  

• Welche Ziele und Interessen verfolgt die Hochschulleitung? 

• Sollen die Wünsche aller Hochschulmitglieder in einer Umfrage gesammelt wer-

den und/oder in Workshops? 
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• Sollen die Studierenden sich gleichberechtigt in den Entstehungsprozess ein-

bringen?  

• In welche Rahmenbedingungen ist der Prozess eingebettet? Welche möglichen 

Begrenzungen und/oder Konfliktpotential sind zu beachten? 

• Welche bestehenden Leitlinien gibt es bereits an der Hochschule, die mit der 

Ethikleitlinie verknüpft werden können?  

 

Empfohlen wird mindestens ein teil-partizipativer Prozess, um größtmögliche Akzep-

tanz, aber auch Legitimität der Ergebnisse zu erzielen. Generell sollte darauf geachtet 

werden, ausreichend Zeit für die Partizipationsmöglichkeit einzuplanen, indem das 

Vorhaben rechtzeitig intern und ggf. auch extern kommuniziert wird.  

 

3.3 Mögliche Themen einer Ethikleitlinie 

3.3.1 Sponsoring, Auftragsforschung, Drittmittel 

In Bezug auf Sponsoring, Spenden, Auftragsforschung und Drittmittel sollten die ent-

sprechenden Ethikleitlinien Orientierung insbesondere zu den folgenden Themen bzw. 

Fragen vermitteln: 

• Sind Geldgeber von Hochschulprojekten jeglicher Art in ethischer/sozialer Hinsicht 

und/oder unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu prüfen? Wenn ja, nach welchen Kri-

terien?  

• Sollen die Werte der Hochschule und die Werte eines möglichen externen Partners 

zueinander passen? Ist es ausreichend, wenn die des Partners zumindest den hoch-

schuleigenen Werten nicht widersprechen? 

• Inwieweit wäre eine mögliche Einflussnahme durch externe Drittmittelgeber auf Hoch-

schulbelange (Hochschule als Öffentliche Einrichtung) legitim?  

• Existieren (potenzielle) Interessenskonflikte bzw. sind diese ggf. absehbar? 

• Wie werden die Unabhängigkeit und Freiheit von Lehre und Forschung gewährleistet? 

• Besteht eine Abstimmungsnotwendigkeit mit Compliance-Themen?  

• Wie macht man eine externe Finanzierung transparent? 

• Welche Auswirkungen hat es, wenn Einrichtungen, Ausstattungen und/oder Räume 

von Sponsoren finanziert werden?  
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Ethikleitlinien können auch konkrete Fragen als Entscheidungshilfe für die handelnden 

Personen enthalten. Bezogen auf das Thema „Annahme oder Ablehnung einer 

Spende oder sonstigen Zuwendung“ seien hier die folgenden exemplarisch genannt: 

• Ist die Zuwendung mit den Zielen der Institution vereinbar? 

• Gibt es Hinweise darauf, dass die Mittel für die Zuwendung aus strafbaren Handlungen 

oder aus menschenrechts- bzw. grundrechtswidrigen Aktivitäten stammen? 

• Besteht die Befürchtung, dass durch die Zuwendung die Freiheit von Forschung und 

Lehre direkt oder indirekt beschnitten oder das wissenschaftliche Personal beeinflusst 

werden könnte? 

• Gefährdet die Zuwendung die Beziehung zu anderen Stakeholdern? 

• Löst die Zuwendung Interessenkonflikte aus? 

• Beschädigt die Spende den Ruf der Hochschule? 

• Werden die Grundsätze redlicher Wissenschaft durch politische, ideologische oder 

ökonomische Verwertungsinteressen des Zuwendenden verletzt? 

• Ist die Zuwendung an Bedingungen geknüpft, die für die Institution unannehmbar sind? 

 

3.3.2 Forschung 

Bei Forschungsprojekten können immer auch unbeabsichtigte Nebenfolgen für einen 

oder mehrere Stakeholder entstehen.  

Ethikleitlinien kommt in diesem Kontext die Aufgabe zu, für entsprechende Risiken zu 

sensibilisieren und geeignete Orientierungen für deren Identifizierung bzw. Minimie-

rung zu vermitteln. Antworten auf die folgenden Fragen können dabei helfen:  

• Sollen schon im Vorfeld als kritisch einzustufende Forschungsfelder reflektiert und do-

kumentiert werden? Entlang welcher Kriterien? 

• Sollen auf der Basis der festgelegten Kriterien bestimmte Arten von Forschungsprojek-

ten grundsätzlich ausgeschlossen werden?  

• Wie gründlich sollen unter ethischen Gesichtspunkten problematische (ggf. ex ante gar 

nicht erwartbare) Forschungsergebnisse dokumentiert und reflektiert werden? 

• Sind in Forschungsprojekten die (Menschen)Rechte (z.B. physische und psychische 

Unversehrtheit, informationelle Selbstbestimmung) der Probandinnen und Probanden 

ausreichend geschützt? 
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3.3.3 Wissenschaftliche Redlichkeit 

Sofern die Hochschule über einen Ethikkodex verfügt, der zu diesem Thema Stellung 

nimmt, sollten die dort formulierten Grundsätze und Orientierungen als Basis für weiter 

konkretisierende Vorgaben im Rahmen von Ethikleitlinien genutzt werden. Ist dies 

nicht der Fall, können die oben dargestellten Fragen erste Impulse für die Ausformu-

lierung einer Leitlinie zu den hochschuleigenen Anforderungen an wissenschaftliche 

Redlichkeit geben. Grundsätzlich gilt es im Vorfeld zu entscheiden, zu welchen Aspek-

ten genau die Leitlinie Orientierung bieten soll.  

 

 

4 Ethikkommission  

Grundsätzlich können sich Hochschulmitglieder bei ihrer Tätigkeit an den für Hoch-

schulen relevanten gesetzlichen Vorgaben, an den für sie jeweils geltenden vertragli-

chen Vereinbarungen, Verordnungen und anderen externen Richtlinien orientieren. 

Von besonderer Bedeutung im Hochschulkontext ist beispielsweise die Richtlinie der 

DFG zur guten wissenschaftlichen Praxis. Die Ausrichtung an internationalen Konven-

tionen wie der Menschenrechtscharta oder an, für Organisationen aller Art relevanten 

Verhaltensstandards wie die ILO Kernarbeitsnormen, die 10 Prinzipien des UN Global 

Compact oder die Agenda 2030 kann für einen zusätzlichen Orientierungsrahmen sor-

gen, zu dem sich Hochschulen beispielsweise in ihrem Leitbild bekennen.  

Bei der Wahrnehmung ihrer zentralen Aufgaben in Form von Lehre, Forschung und 

Transfer können unter den eingangs geschilderten heutigen Umfeldbedingungen (vgl. 

Einleitung) auch in Hochschulen Themen und Fragestellungen auftauchen, die durch 

die genannten Vorgaben nicht abgedeckt werden und/oder die für das einzelne Hoch-

schulmitglied alleine nicht ohne Weiteres beantwortbar sind, beispielsweise weil die 

dafür erforderliche Fachkompetenz fehlt, weil es keine eindeutige Lösung gibt oder 

weil damit ethisch relevante Werte- oder Zielkonflikte verbunden sind. 

Für einen angemessenen Umgang mit Situationen dieser Art gibt es schon seit einigen 

Jahren sowohl in Organisationen der Privatwirtschaft als auch auf politischer Ebene 

transdisziplinär zusammengesetzte Beratungsgremien, die die Meinungsbildung und 

Entscheidungsfindung sowohl aus fachlicher als auch aus gesellschaftlicher und ethi-

scher Perspektive institutionell unterstützen können: Sogenannte Ethikkommissionen.  
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4.1 Definition 

Im Hochschulkontext betrachtet und beurteilt eine Ethikkommission Fragestellungen 

aus der Lehre, zu Forschungsvorhaben, Entwicklungsprojekten und Transfer-Ak-

tivitäten aus ethischer, gesellschaftlicher und ggf. auch rechtlicher Sicht. Darüber hin-

aus kann die Kommission in Fragen der Hochschul-Governance und zu Herausforde-

rungen der täglichen Hochschulverwaltungspraxis angerufen werden. 

Die Ethikkommission orientiert sich an den jeweils gültigen Vorgaben der Hochschule, 

wie z.B. am Ethikkodex (Kapitel 2), an den, diesen konkretisierenden Ethikleitlinien 

(Kapitel 3) oder an themen- oder fachspezifischen Richtlinien. 

 

Mögliche Themen und exemplarische Aufgabenfelder einer Ethikkommission sind 

nachfolgend aufgeführt:  

• Forschung: Betrachtung von Forschungsvorhaben und Entwicklungsprojekten in-

klusive ihrer möglichen Folgen unter ethischen Gesichtspunkten.  

• Lehre: Inhalte von Abschlussarbeiten und Forschungsinhalte; mögliche Konflikte 

mit Hochschulwerten. 

• Transfer: Umgang mit identifizierten Interessenkonflikten. 

• Verwaltung und Hochschulleitung: Unterstützung und Beratung der Führungs-

gremien zu ethisch relevanten Problemen und Fragestellungen. 

• Hochschulalltag: Konsequenzen bei signifikanten Verstößen gegen die Werte 

oder den Ethik-Kodex der Hochschule. 

• etc. 

 

4.2 Kompetenzen, Funktionen und Einbettung in die Hochschulor-

ganisation 

Die Zuständigkeiten und Aufgaben der Kommission sollten klar definiert und kom-

muniziert werden. Jeder Hochschule steht es dabei frei, den Autonomiegrad ihrer 

Ethikkommission und deren Besetzung festzulegen (vgl. 4.5) 

Grundsätzlich erstreckt sich der Zuständigkeitsbereich der Ethikkommission auf alle 

Belange der eigenen Hochschule, die entlang vorab festgelegter Kriterien als ethisch 

relevant eingestuft werden. Dabei können auch strittige Themen aus thematisch ver-

wandten Aufgabenbereichen aufgegriffen bzw. geklärt werden, für die es bereits ei-
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gene Zuständigkeiten gibt. Hier ist vor allem an die Arbeit der Diversity- und Gleich-

stellungsbeauftragten, der Nachhaltigkeitsbeauftragten, der Beauftragten für faires 

wissenschaftliches Arbeiten, der Mobbingbeauftragten und so weiter zu denken. Auch 

ihnen steht die Kommission als Unterstützungs- und Beratungsgremium zur Verfü-

gung. 

Festgelegt werden sollte aber auch, für welche Fragestellungen die Ethikkommission 

nicht zuständig ist.  

 

Die Mitglieder der Ethikkommission unterliegen einer Schweigepflicht. Weiterhin ist die 

Ethikkommission grundsätzlich dazu verpflichtet: 

• zum Wohle aller zu agieren 

• alle Hochschulmitglieder (Studierende, Mitarbeiter, Lehrende usw.) gleich zu behan-

deln 

• ihre Quellen zu schützen 

 

Einerseits dient die Ethikkommission als Anlauf- und Beratungsstelle beim Auftreten 

entsprechender Fragestellungen an der Hochschule. Andererseits sollte es der Ethik-

kommission unbenommen bleiben, sich ggf. aktiv in aufkommende Problemstellun-

gen einzuschalten. 

Mit dem obengenannten Autonomiegrad der Ethikkommission verbindet sich auch die 

Möglichkeit, im gegebenen Fall Regeln, Verbote oder gar Sanktionen auszuspre-

chen. Ob und inwieweit eine Ethikkommission Entscheidungskompetenzen oder die 

Möglichkeit, Sanktionen zu verhängen erhält, bleibt im Rahmen der gesetzlichen Mög-

lichkeiten der freien Entscheidung einer jeden Hochschule überlassen. 

 

Daneben sollte eine klare Abgrenzung zu juristischen bzw. Compliance-relevan-

ten Fragestellungen erfolgen und die Verantwortlichkeit in Haftungsfragen entschie-

den werden. In jedem Fall empfiehlt sich ein fortlaufender, wechselseitiger Austausch 

mit der Kanzlerin oder dem Kanzler. 

Schließlich sollten vorab folgende Punkte geklärt und festgelegt werden, 

• ob die Ethikkommission mit einem Vetorecht bezüglich Hochschulvorhaben ausge-

stattet wird; 

• auf welche Weise die Ethikkommission intervenieren soll – mittels Stellungnahmen, 

Gutachten, Empfehlungen o.ä.; 
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• welches Gewicht (z.B. Mitspracherecht) der Ethikkommission in der Zusammenar-

beit mit anderen Hochschulgremien zukommt. 

 

4.3 Legitimationsgrundlage der Ethikkommission 

Analog zu anderen wichtigen Hochschulfunktionen wird empfohlen, die Mitglieder der 

Ethikkommission vom Senat wählen zu lassen. Die Ethikkommission und ihre Ent-

scheidungen sollten über eine geeignete Grundlage in Form einer Satzung bzw. durch 

einen Ethikkodex (Kapitel 2) und/oder durch konkrete Leitlinien (Kapitel 3) legitimiert 

sein.  

 

Zu ihrer Legitimationsgrundlage können darüber hinaus bestehende externe Richtli-

nien oder Grundsätze gehören. Als solche sind beispielhaft zu nennen: 

• Die Richtlinie der DFG für gute wissenschaftliche Praxis. 

• Die „Ethische[n] Grundsätze des Ingenieurberufs“ des VDI. 

 

4.4 Mögliche Varianten von Ethikkommissionen 

Einer Hochschule steht es frei, ihre eigene Ethikkommission zu installieren. Zu be-

stimmten, nicht hochschulspezifischen Themenschwerpunkten könnten aber auch 

mehrere Hochschulen eine gemeinsame Ethikkommission ins Leben rufen.  

Zur Wahrung ihrer Unabhängigkeit und Neutralität ist jeder Ethikkommission ein hohes 

Maß an Autonomie zu gewähren (vgl. 4.2). Grundsätzlich lassen sich dabei vier ver-

schiedene Organisationsformen hinsichtlich ihres Autonomiegrades voneinander un-

terscheiden.  

1. Beim dezentralen individuellen Ansatz steht die Unabhängigkeit der jeweiligen Hoch-

schule im Vordergrund. Dieser Ansatz schlägt vor, dass sich jede Hochschule selbst 

intern organisiert und eine oder mehrere eigene Ethikkommissionen einrichtet. 

2. Die dezentrale multilaterale/subsidiäre Organisationsform sieht vor, dass sich ver-

schiedene Hochschulen gleicher Fachrichtungen zusammenschließen und eine ge-

meinsame Ethikkommission etablieren.  
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3. Beim sogenannten Cluster-Ansatz hingegen schließen sich Hochschulen nur für be-

stimmte Themen/Anliegen zusammen, agieren ansonsten aber unabhängig voneinan-

der.  

4. Die vierte mögliche Organisationsform mit dem kleinsten Autonomiegrad ist die des 

landesweiten zentralen Modells. Dabei schließen sich die Hochschulen für alle ethi-

schen Themen zusammen und haben nur eine gemeinsame Ethikkommission, die z.B. 

in der Rektorenkonferenz angesiedelt sein kann.  

 

4.5 Besetzung, Vertretungsregelungen und Geschäftsordnung 

Idealerweise besteht die Ethikkommission in ihrer Stammbesetzung aus vom Senat 

beauftragten Mitgliedern, die situativ durch interne und / oder externe Expertinnen und 

Experten unterstützt werden können. 

Um die Kernbesetzung der Ethikkommission festzulegen, helfen folgende Fragen zur 

Orientierung:  

• Sollte ein Rektoratsmitglied fest in der Ethikkommission vertreten sein?  

• Sollte die/der Ethikbeauftragte fest in der Ethikkommission vertreten sein?  

• Sollte ein Studierendenvertreter fest in der Ethikkommission vertreten sein?  

Sollte die/der Compliancebeauftragte fest in der Ethikkommission vertreten sein?  

 

Die Autoren vorliegender Handreichung empfehlen, diese vier Funktionen als Kernbe-

setzung jeder Ethikkommission zu berufen. Dieses Kernteam sollte wiederum befugt 

sein, situativ je nach Problemlage / Fragestellung, weitere Personen in die Ethikkom-

mission aufzunehmen. Dazu könnten beispielsweise die folgenden gehören:  

• Die oder der Nachhaltigkeitsbeauftragte. 

• Die oder der Gleichstellungsbeauftragte. 

• Die oder der Datenschutzbeauftragte. 

• Die oder der Schwerbehindertenbeauftragte. 

• Ein Personalratsmitglied. 

• Eine Juristin oder ein Jurist. 

• Mitglieder aus den fallweise betroffenen Fakultäten, Studiengängen, Abteilungen 

etc.  
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Ebenso sollten externe Expertinnen und Experten situativ hinzugezogen werden kön-

nen. 

 

Neben der oben genannten Satzung als Legitimationsgrundlage sollte sich die Ethik-

kommission auch eine Geschäftsordnung geben. Empfohlen wird, mindestens die 

nachfolgend aufgeführten Punkte darin zu regeln bzw. aufzunehmen: 

• Befangenheitsklausel: Bei Befangenheit von Personen dürfen diese nicht für die 

Ethikkommission tätig werden. 

• Amtszeit: Wie bei anderen Ämtern auch, sollte die Amtszeit in der Kernbesetzung auf 

vier Jahre beschränkt werden 

• Vertretungsregelungen: Für den Fall des längerfristigen Ausfallens eines Stammmit-

glieds wird eine Vertretungsregelung empfohlen 

• Fairness-Gebot: Betroffene Personen, Ämter, Forschungsgruppen etc. müssen Gele-

genheit erhalten, ihr Anliegen, Motivation und Intention der Ethikkommission ange-

messen darzustellen. 

• Voten, Stimmrechte, Mehrheitsentscheidungen:  

o Gewichtung bzw. Anzahl der Stimmrechte pro Person, Amt, Funktion 

o Veto-Regelungen 

o Regelungen zur Beschlussfähigkeit 

o Einstimmigkeit oder Mehrheitsbeschlüsse? 

• Berichtspflichten: Wem gegenüber bzw. an wen und wie häufig soll die Ethikkommis-

sion Bericht erstatten? 

• Fristen: Binnen welcher Frist muss die Kommission Anträge auf Annahme oder Ab-

lehnung prüfen? Was wird als angemessene Bearbeitungsfrist angesehen? Muss es 

ggf. Zwischenberichte geben? 

• Transparenz: Sollen Sitzungen der Kommission grundsätzlich unter Ausschluss der 

(Hochschul-) Öffentlichkeit stattfinden – oder gibt es Ausnahmen? 

• Häufigkeit der Einberufung: Wie häufig trifft sich das Kernteam der Ethikkommission 

(z.B. mind. einmal pro Semester)? 

• Aufwandsentschädigung für die Mitglieder:  

Welcher Deputatsnachlass wird den gewählten professoralen Mitgliedern der Ethik-

kommission gewährt (z. B. Richtwert 1 – 2 SWS). 
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4.6 Formale Antragsverfahren und Checklisten zur Einberufung der 

Ethikkommission 

Für die Einberufung der Ethikkommission werden folgende Punkte vorgeschlagen:  

• Soll es ein formales Antragsverfahren geben? Empfehlung: Ja. 

• Wer ist berechtigt, einen Antrag zu stellen? Empfehlung: Sämtliche Hochschul-

angehörigen. 

• Soll es eine Checkliste geben, mittels derer geprüft werden kann, ob ein An-

tragsverfahren möglich ist? Empfehlung: Ja. 

• Soll es ein Formular für die Antragsstellung geben? Empfehlung: Ja. 

o Name und Kontaktmöglichkeiten des Antragstellers 

o Wurde die Checkliste bearbeitet? Weist das Ergebnis aus der Bearbei-

tung der Checkliste auf die Zuständigkeit der Ethikkommission hin?  

o Kurzbeschreibung der Problemlage. 

o Benennung der betroffenen Personen, Ämter, Abteilungen, Studien-

gänge, Fakultäten, Forschergruppen usw. 
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5 Anhang  

5.1 Literaturempfehlungen zu Grundlagen der Ethik  

- Bleisch, B.; Huppenbauer, M.; Baumberger, C. (2021): Ethische Entschei-

dungsfindung, 3. Aufl., Versus Verlag. 

- Höffe, O. (2018): Ethik – eine Einführung, 2.Aufl., C.H. Beck. 

- Nida-Rümelin, J.; Spiegel, I., Tiedemann, M. (2017): Handbuch Philosophie 

und Ethik – Band 1: Didaktik und Methodik, 2.Aufl., UTB.  

- Nida-Rümelin, J.; Spiegel, I., Tiedemann, M. (2017): Handbuch Philosophie 

und Ethik – Band 2: Disziplinen und Themen, 2.Aufl., UTB.  

- Ott, K. (2018): Moralbegründungen zur Einführung, 3.Aufl., Junius.  

- Pieper, A. (2017): Einführung in die Ethik, 7.Aufl., UTB. 

- Ruffing, R. (2013): Einführung in die Philosophie der Gegenwart, 2.Aufl., UTB. 

 

5.2 Literaturempfehlungen zu speziellen Themen der angewandten Ethik  

- Aßländer, M. (2022): Handbuch Wirtschaftsethik, 2.Aufl., Metzler. 

- Fry, H. (2019): Hello World: Was Algorithmen können und wie sie unser Leben 

verändern, 3.Aufl., Beck.  

- Gloy, K. (2017): Die Frage nach der Gerechtigkeit, 1.Aufl. UTB. 

- Grunwald, A., Hillerbrand, R. (Hrsg) (2021): Handbuch Technikethik, 2.Aufl., 

Metzler.  

- Heidenreich, F. (2011): Theorien der Gerechtigkeit, 1.Aufl., UTB. 

- Luetge, C. (2013): Handbook of the Philosophical Foundations of Business 

Ethics 

- Misselhorn, C. (2018): Grundfragen der Maschinenethik, 4.Aufl., Reclam.  

- Ott, K. (2021): Umweltethik zur Einführung, 3.Aufl., Junius.  

- Rosengrün, S. (2021): Künstliche Intelligenz zur Einführung, 1.Aufl., Junius.  

- Suchanek, A. (2007): Ökonomische Ethik, 2.Aufl., UTB. 

- Thiel, T. (2022): Digitale Gesellschaft zur Einführung, 1.Aufl, Junius.  
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5.3 Übersicht zu bestehenden Ethikleitlinien, Ethikkodizes und Ethikkommis-

sionen in Baden-Württemberg (Stand Juni 2022/Oktober 2025) 

Name Homepage Ethikkodex Ethikleitfaden Ethikkommission 

Hochschulen 

Hochschule Aalen hs-aalen.de - - - 

Hochschule  
Albstadt-Sigmaringen hs-albsig.de   

DFG (gute wiss. 
Praxis) und eigene 
Leitfäden ja, extern vorhanden 

Hochschule Biberach 
hochschule-biber-
ach.de - - - 

Hochschule Esslingen hs-esslingen.de - 
DFG (gute wiss. 
Praxis) 

Wissenschaftskommission 
mit Ethikbeauftragte 

Pädagogische Hochschule 
Freiburg ph-freiburg.de  - 

DFG (gute wiss. 
Praxis) ja, extern vorhanden 

Staatliche Hochschule für 
Musik Freiburg mh-freiburg.de  - - - 

Hochschule Furtwangen hs-furtwangen.de  - - ja, hochschulintern 

Pädagogische Hochschule 
Heidelberg ph-heidelberg.de  - - 

ja, gemeinsam mit SRH 
Heidelberg 

Hochschule Heilbronn hs-heilbronn.de  - 

DFG (gute wiss. 
Praxis) und eigene 
Leitfäden ja, intern 

DHBW Heilbronn heilbronn.dhbw.de  - - - 

Pädagogische Hochschule 
Karlsruhe ph-karlsruhe.de - 

DFG (gute wiss. 
Praxis) Ja 

Staatliche Hochschule für 
Gestaltung Karlsruhe hfg-karlsruhe.de  - - - 

Staatliche Akademie der 
Bildenden Künste Karls-
ruhe 

kunstakademie-
karlsruhe.de  - - - 

Hochschule für Musik 
Karlsruhe hfm-karlsruhe.de  - - - 

Hochschule Karlsruhe h-ka.de - - ja  

DHBW Karlsruhe  karlsruhe.dhbw.de  - - - 

Hochschule für öffentli-
che Verwaltung Kehl hs-kehl.de       

HTWG Hochschule Kon-
stanz htwg-konstanz.de - - 

Wiss.-Kommission aber 
keine Ethikkommission 

DHBW Lörrach dhbw-loerrach.de  - - - 

Pädagogische Hochschule 
Ludwigsburg ph-ludwigsburg.de - - - 

Filmakademie Baden-
Württemberg filmakademie.de  - - - 

Akademie für Darstel-
lende Kunst Baden-Würt-
temberg adk-bw.de  - - - 

Hochschule für öffentli-
che Verwaltung und Fi-
nanzen Ludwigsburg hs-ludwigsburg.de  - - - 

Staatliche Hochschule für 
Musik und Darstellende 
Kunst Mannheim muho-mannheim.de        

http://www.hs-aalen.de/
http://www.hs-albsig.de/
http://www.hochschule-biberach.de/
http://www.hochschule-biberach.de/
http://www.hs-esslingen.de/
http://www.ph-freiburg.de/
http://www.mh-freiburg.de/
http://www.hs-furtwangen.de/
http://www.ph-heidelberg.de/
http://www.hs-heilbronn.de/
http://www.heilbronn.dhbw.de/
http://www.ph-karlsruhe.de/
http://www.hfg-karlsruhe.de/
http://www.kunstakademie-karlsruhe.de/
http://www.kunstakademie-karlsruhe.de/
http://www.hfm-karlsruhe.de/
http://www.h-ka.de/
http://www.karlsruhe.dhbw.de/
http://www.hs-kehl.de/
http://www.htwg-konstanz.de/
http://www.dhbw-loerrach.de/
http://www.ph-ludwigsburg.de/
https://www.filmakademie.de/
http://www.adk-bw.de/
http://www.hs-ludwigsburg.de/
http://www.muho-mannheim.de/
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Name Homepage Ethikkodex Ethikleitfaden Ethikkommission 

Popakademie Baden-
Württemberg popakademie.de  - - - 

Technische Hochschule 
Mannheim hs-mannheim.de  - DFG ja 

DHBW Mannheim mannheim.dhbw.de  - - - 

DHBW Mosbach (+ Bad 
Mergentheim) mosbach.dhbw.de  - - - 

Hochschule Nürtingen-
Geislingen hfwu.de  - - ja  

Hochschule Offenburg hs-offenburg.de  - - ja 

Hochschule Pforzheim hs-pforzheim.de  Ja - ja 

Hochschule Ravensburg-
Weingarten rwu.de  - - 

Senat mit Ethikbeauftrag-
ten  

DHBW Ravensburg ravensburg.dhbw.de - - - 

Hochschule Reutlingen  
reutlingen-univer-
sity.de - 

DFG (gute wiss. 
Praxis) - 

Hochschule Rottenburg 
für Forstwirtschaft hs-rottenburg.net        

Hochschule für Gestal-
tung, Schwäbisch Gmünd hfg-gmuend.de  - - - 

Pädagogische Hochschule 
Schwäbisch Gmünd ph-gmuend.de  - - Ja 

Fachhochschule Schwet-
zingen - Hochschule für 
Rechtspflege fh-schwetzingen.de  - - - 

Staatliche Akademie der 
Bildenden Künste Stutt-
gart abk-stuttgart.de - - - 

Staatliche Hochschule für 
Musik und Darstellende 
Kunst Stuttgart hmdk-stuttgart.de - - - 

Hochschule der Medien 
Stuttgart hdm-stuttgart.de - - - 

Hochschule für Technik 
Stuttgart hft-stuttgart.de - 

DFG (gute wiss. 
Praxis) 

Ständige Kommission zur 
Untersuchung von Fehl-
verhalten in der Wissen-
schaft (gem. DFG) 

DHBW Stuttgart dhbw-stuttgart.de - - - 

Staatliche Hochschule für 
Musik Trossingen hfm-trossingen.de  - - - 

Technische Hochschule 
Ulm hs-ulm.de  - - ja 

Hochschule für Polizei Ba-
den-Württemberg hfpol-bw.de  - - - 

DHBW Villingen-Schwen-
ningen dhbw-vs.de - - - 

Pädagogische Hochschule 
Weingarten ph-weingarten.de  -   ja 

Universitäten 

Albert-Ludwigs-Universi-
tät Freiburg uni-freiburg.de  - - - 

Universität Heidelberg uni-heidelberg.de  

- - - 

https://www.popakademie.de/
http://www.hs-mannheim.de/
http://www.mannheim.dhbw.de/
http://www.mosbach.dhbw.de/
http://www.hfwu.de/
http://www.hs-offenburg.de/
http://www.hs-pforzheim.de/
http://www.rwu.de/
http://www.ravensburg.dhbw.de/
http://www.reutlingen-university.de/
http://www.reutlingen-university.de/
http://www.hs-rottenburg.net/
http://www.hfg-gmuend.de/
http://www.ph-gmuend.de/
http://www.fh-schwetzingen.de/
http://www.abk-stuttgart.de/
http://www.hmdk-stuttgart.de/
http://www.hdm-stuttgart.de/
http://www.hft-stuttgart.de/
http://www.dhbw-stuttgart.de/
http://www.hfm-trossingen.de/
http://www.hs-ulm.de/
http://www.hfpol-bw.de/
http://www.dhbw-vs.de/
http://www.ph-weingarten.de/
http://www.uni-freiburg.de/
http://www.uni-heidelberg.de/
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Name Homepage Ethikkodex Ethikleitfaden Ethikkommission 

Eberhard Karls Universi-
tät Tübingen uni-tuebingen.de 

- 
- - 

Universität Hohenheim uni-hohenheim.de 

verweisen auf 
Ethikkodex der 
DGS bei Ab-
schlussarbeiten - - 

Karlsruher Institut für 
Technologie kit.edu  ja 

Leitlinie für ethi-
sche Grundsätze 
am KIT ja  

Universität Konstanz uni-konstanz.de - 

ethische Normen 
für die einzelnen 
Fakultäten ja 

Universität Mannheim uni-mannheim.de  - ja ja 

Universität Stuttgart uni-stuttgart.de - - - 

Universität Ulm  uni-ulm.de  - ja ja 

 

  

http://www.uni-tuebingen.de/
http://www.uni-hohenheim.de/
http://www.kit.edu/
http://www.uni-konstanz.de/
http://www.uni-mannheim.de/
http://www.uni-stuttgart.de/
http://www.uni-ulm.de/
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5.4 Best-Practice-Beispiele für Ethikkodizes (DACH-Region)  

Hochschule Themen 

Universität Bremen  - Ethische Zulassung von Forschung 

- Schutz von Menschen/Probanden 

Hochschule Flensburg  - Beratung 

- Freiwillige Selbstauskunft (ethische Reflexion) 

- Ethische Risikoabwägung 

Universität Kassel  - Forschungsethische Verantwortung 

- Fragebogen: ist Ethikkommission heranzuziehen? 

Universität Kiel  - Umgang mit Forschungsrisiken 

- Sanktionenkatalog 

- Vereinbarkeit von Forschung und Ethik 

Hochschule Koblenz  - Sicherung von wissenschaftlich redlichem Arbeiten 

- Prüfung von Forschungsvorhaben 

Pädagogische Hochschule 
Salzburg  

- Lehre 

- Forschung 

- Publikationen 

- Umgang mit Ressourcen 

Universität Vechta  - Nur Empfehlungen zu Forschungsvorhaben 

- Probandenschutz 

 

  

https://www.uni-bremen.de/rechtsstelle/ethikkommission
https://hs-flensburg.de/hochschule/organisation/gremien/senat/ethikkommission
https://www.uni-kassel.de/hochschulverwaltung/organisation/gremien/kommissionen/zentrale-ethikkommission
https://www.uni-kiel.de/gf-praesidium/de/ethikkommission-der-cau
https://www.hs-koblenz.de/forschung-transfer/forschung/ethikkommission
https://www.phsalzburg.at/files/Download_Startseite/Ethikkodex.pdf
https://www.phsalzburg.at/files/Download_Startseite/Ethikkodex.pdf
https://www.uni-vechta.de/forschung/referat-forschungsentwicklung-und-wissenstransfer/forschungsfoerderung/ethik-kommission/?L=title%3DSprachenzentrum
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5.5 Best-Practice-Beispiele für Ethikkommissionen (DACH-Region)  

Hochschule Besetzung Themen 

Universität Bern  3 Prof., 1 MA, 1 Stud. - Durchführung von Forschung an Men-
schen > Schutz 

Universität Bremen  5 Prof., 3 MA, 1 Stud. 
inkl. 1 Jurist*in 

- Ethische Zulassung von Forschung 

- Schutz von Menschen/Probanden 

Technische Universität Dort-

mund  

5 Fak.-Mitglieder, je 1 
pro. Fakultät 

- Beratung bei gesellschaftl. Fragen 

- Forschungsfolgen 

- Schutz der Menschenwürde 

Hochschule Flensburg  4 Prof., 3 MA, 1 Stud. - Beratung 

- Freiwillige Selbstauskunft (ethische Re-
flexion) 

- Ethische Risikoabwägung 

Universität Kassel  5 Prof., 2 MA - forschungsethische Verantwortung 

- Fragebogen: ist Ethikkommission heran-
zuziehen? 

Universität Kiel  Ja, 3 Prof.  - Umgang mit Forschungsrisiken 

- Sanktionenkatalog 

- Vereinbarkeit von Forschung u. Ethik 

Hochschule Koblenz  Ja - Sicherung von wissenschaftlich redli-
chem Arbeiten 

- Prüfung von Forschungsvorhaben  

Hochschule Pforzheim  Ja (Mitglieder aus 
Fak., Gleichstellung, 
Ethik, MA, Stud.) 

- Verhaltenserwartungen für alle Hoch-
schul-Mitglieder samt Stud. 

- Wissenschaftliche Redlichkeit 

Pädag. Hochschule Salzburg  Ja (5 Prof., davon 1 
Philosoph*in, + jewei-
lige Expert*innen) 

- Lehre 

- Forschung 

- Publikationen 

- Umgang mit Ressourcen 

Universität Vechta  4 Prof., 1 MA, 1 Stud. - Nur Empfehlungen zu Forschungsvorhaben 

- Probandenschutz 

Ethikkommission für alle Bay-

erischen Hochschulen  

keine Angabe - Beurteilung v. Forschungsvorhaben 

- Nur Beratung, keine Ablehnung 

Charité Universitätsmedizin  12-15 Ärzte aus ver-
sch. Disziplinen 

- Prüfung von wissenschaftlich-medizini-
scher Forschung 

Medizinische Hochschule 

Hannover  

8 Ärzte aus versch. 
Disziplinen 

- Ethische Unbedenklichkeit von medizini-
schen Forschungsvorhaben 

- Schutz von Patientinnen und Patienten 

- Schutz von Ärztinnen und Ärzten 
  

https://www.philhum.unibe.ch/unibe/portal/fak_humanwis/content/e66/e175661/e231604/e231674/Ethik-Verordnung_111031_ger.pdf
https://www.uni-bremen.de/rechtsstelle/ethikkommission
https://www.tu-dortmund.de/storages/tu_website/Referat_2/Forschung_Hauptauftritt/ethikkommission/ORDNUNG-ETHIKKOMMISSION-TU-DORTMUND-62016.pdf
https://www.tu-dortmund.de/storages/tu_website/Referat_2/Forschung_Hauptauftritt/ethikkommission/ORDNUNG-ETHIKKOMMISSION-TU-DORTMUND-62016.pdf
https://hs-flensburg.de/hochschule/organisation/gremien/senat/ethikkommission
https://www.uni-kassel.de/hochschulverwaltung/organisation/gremien/kommissionen/zentrale-ethikkommission
https://www.uni-kiel.de/gf-praesidium/de/ethikkommission-der-cau
https://www.hs-koblenz.de/forschung-transfer/forschung/ethikkommission
https://businesspf.hs-pforzheim.de/fakultaet/profil/unser_ethik_kodex
https://www.phsalzburg.at/files/Download_Startseite/Ethikkodex.pdf
https://www.phsalzburg.at/files/Download_Startseite/Ethikkodex.pdf
https://www.uni-vechta.de/forschung/referat-forschungsentwicklung-und-wissenstransfer/forschungsfoerderung/ethik-kommission/?L=title%3DSprachenzentrum
https://www.gehba.de/fileadmin/daten/Gehba/Satzung_GEHBa_final.pdf
https://www.gehba.de/fileadmin/daten/Gehba/Satzung_GEHBa_final.pdf
https://ethikkommission.charite.de/
https://www.mhh.de/ethikkommission
https://www.mhh.de/ethikkommission
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5.6 Best-Practice-Beispiele für Ethikleitlinien (DACH-Region)  

Hochschule Für Themen 

Universität Bern  Philosophisch-humanwissenschaftliche 
Fakultät 

- Durchführung von Forschung an 
Menschen > Schutz 

Technische Universität 
Dortmund  

Fakultäten: Erziehungswissenschaft, 
Psychologie, Humanwissenschaft, The-
ologie, Kulturwissenschaft, Sport, Kunst 
(5 von 17 Fakultäten) 

- Beratung bei gesellschaftlichen 
Fragen 

- Forschungsfolgen 

- Schutz der Menschenwürde 

Technische Universität 
München  

Fundraising, Research, Dual Career - Sponsoring 

- Forschung 

- Stiftungslehrstühle 

- Werteerklärung 

- Fundraising Code, Research Code, 
Dual Career Code 

Hochschule Pforzheim  Fakultät: Business - Verhaltenserwartungen für alle 
Hochschul-Mitglieder samt Stud. 

- Wissenschaftliche Redlichkeit 

5.7 Weiterführende Informationen und Netzwerke  

Institution Für Themen 

Gemeinsamer Aus-
schuss zum Umgang mit 
sicherheitsrelevanter 
Forschung  

Ansprechpartner für Fragen und Platt-
form für den gebündelten Erfahrungs-
austausch für Kommissionen für Ethik 
sicherheitsrelevanter Forschung (KEFs) 

- Ansprechpersonen finden 

- Beobachtung von Entwicklungen 
auf dem Gebiet der sicherheitsrele-
vanten Forschung in Deutschland 
und international 

INGENIUM – ein eu-
ropäisches Hoch-
schulnetzwerk 

Aufbau eines europäischen For-
schungs- und Bildungsnetzwerks für 
Hochschulen 

- Munster Statement zu den 
Grund-sätzen der For-
schungsethik und For-
schungsintegrität (German) 

KIT - Academy for Re-
sponsible Research, 
Teaching and Innovation 

Ansprechpartner für Fragen zu verant-
wortungsvoller Forschung, Lehre und 
Innovation 

- Ansprechpersonen finden 

Netzwerk der Ethikkom-
missionen in den Sozial-
wissenschaften  

Mitwirkende in Ethikkommissionen und 
weiteren Gremien, die sozialwissen-
schaftliche Forschungsvorhaben begut-
achten und Forschende beraten. 
Auch offen für Personen und Einrich-
tungen, die Interesse haben an einem 
Austausch zu Fragen der Beratung und 
Begutachtung forschungsethischer As-
pekte 

- Austausch und Zusammenarbeit 
von Mitgliedern von Ethikkommissi-
onen und weiteren Gremien, die 
sozialwissenschaftliche Vorhaben 
bewerten und Forschende in ethi-
schen Fragen beraten 

- Beteiligung an fachlichen und wis-
senschaftspolitischen Diskussionen 

https://www.philhum.unibe.ch/unibe/portal/fak_humanwis/content/e66/e175661/e231604/e231674/Ethik-Verordnung_111031_ger.pdf
https://www.tu-dortmund.de/storages/tu_website/Referat_2/Forschung_Hauptauftritt/ethikkommission/ORDNUNG-ETHIKKOMMISSION-TU-DORTMUND-62016.pdf
https://www.tu-dortmund.de/storages/tu_website/Referat_2/Forschung_Hauptauftritt/ethikkommission/ORDNUNG-ETHIKKOMMISSION-TU-DORTMUND-62016.pdf
https://www.fundraising.tum.de/fileadmin/w00bhg/www/TUM-Codes-of-Conduct-Fundraising-Research-Dual-Career-170314-deutsch-english.pdf
https://www.fundraising.tum.de/fileadmin/w00bhg/www/TUM-Codes-of-Conduct-Fundraising-Research-Dual-Career-170314-deutsch-english.pdf
https://businesspf.hs-pforzheim.de/fakultaet/profil/unser_ethik_kodex
https://www.sicherheitsrelevante-forschung.org/ansprechpersonen/
https://www.sicherheitsrelevante-forschung.org/ansprechpersonen/
https://www.sicherheitsrelevante-forschung.org/ansprechpersonen/
https://www.sicherheitsrelevante-forschung.org/ansprechpersonen/
https://ingenium-university.eu/
https://ingenium-university.eu/
https://ingenium-university.eu/
https://sword.cit.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=ingenium_dissemination
https://sword.cit.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=ingenium_dissemination
https://sword.cit.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=ingenium_dissemination
https://sword.cit.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=ingenium_dissemination
https://www.arrti.kit.edu/people.php
https://www.arrti.kit.edu/people.php
https://www.arrti.kit.edu/people.php
https://neks.info/
https://neks.info/
https://neks.info/
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über die Gestaltung forschungsethi-
scher Begutachtung in Deutsch-
land. 

5.8 Best-Practice-Beispiel für einen Antrag auf Prüfung eines Forschungsvor-

habens  

 

Mit freundlicher Genehmigung der Ethikkommission des KIT. 

 

Der nachfolgende Antrag (und weitere Informationen) finden sich auch in der Sektion 

Antragsverfahren und Formulare der Ethikkommission des KIT. 

https://www.ethik.kit.edu/
https://www.ethik.kit.edu/antraege.php


 

KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft  www.kit.edu 
 

 

 

 

 

 

Antrag auf Prüfung eines Forschungsvorhabens (Einzelstudie) 
durch die Ethikkommission des KIT 

Übersicht Antragsformular 
1. Grundinformationen 
2. Informationen zum Forschungsvorhaben 
3. Datenverarbeitung und Datenschutz, Datenethik 
4. Projektpartnerschaften, Drittmittel- und Zuwendungsgeber, Dritte 
5. Missbrauchsgefahren, Militärisch relevante Forschung, „Dual Use“ 
6. Gefahrstoffe, Umweltschutz, Tierschutz 
7. Umgang mit Versuchspersonen (sofern zutreffend) 
8. Umgang mit Forschungspersonal 
9. Bestätigung und Unterschrift 
10. Übersicht beigelegte Dokumente 

 

0 Auszufüllen durch Büro für Gute wissenschaftliche Praxis 
und Ethische Grundsätze 

A Antragsnummer:  

B Datum der Einreichung:  

 

1. Grundinformationen 

A Projektleitung1 Titel Vorname(n) Nachname 

B E-Mail-Adresse Projektleitung: vorname.nachname@kit.edu 

C Projektkoordination2: Titel Vorname(n) Nachname 

D E-Mail-Adresse Projektkoordination: vorname.nachname@kit.edu 

E Institut (mit Kürzel): Institut für Beispiele (IfB) 

F ggf. Forschungsgruppe: Forschungsgruppe 

G Anschrift (mit Geb.-Nr. und Raum): Geb. Nr., Raum, Straße Hausnr., Ort PLZ 

H Weitere beteiligte Personen3: (Titel) Vorname(n) Nachname (ggf. Rolle) 

 

2. Informationen zum Forschungsvorhaben 

A Kurzbezeichnung der Studie (max. 10 

Wörter, keine Abkürzungen): 

Deutsch: Studientitel in maximal 10 Wörtern 

Englisch:Study title in 10 words or less 

B Geplante Gesamt-Projektlaufzeit: Von Monat Jahr bis Monat Jahr 

C Voraussichtliche Dauer der 

Datenerhebung: 

Von Monat Jahr bis Monat Jahr 

 
1 I.d.R. Lehrstuhlinhaber/in o.a. habilitierte Person. 
2 Sofern nicht identisch mit 1.A. 
3 Mit Rolle (z.B. Doktorand/in, Student/in) und organisatorischer Zugehörigkeit, sofern letztere von 1.E-F abweicht. 

I 

Ethikkommission des Karlsruher 

Instituts für Technologie (KIT) 
Vorsitzende: Prof. Dr. Kora Kristof (VP 

Digitalisierung und Nachhaltigkeit) 

Ansprechpartnerin: Valerie Boda (Büro für 

Gute wissenschaftliche Praxis und 

Ethische Grundsätze, KIT-Bibliothek) 

Telefon: 0721 608-25241 

E-Mail: valerie.boda@kit.edu 

Formularversion 1.0, Stand: 17. Oktober 2023 

 

 

 

mailto:valerie.boda@kit.edu
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D Forschungsziel (max. 300 Wörter): Welches übergeordnete Ziel soll mit dem 

Forschungsvorhaben erreicht werden? 

Forschungsziel in max. 300 Wörtern 

E Forschungsgegenstand (max. 300 Wörter): Beschreibung des Vorhabens 

Beschreibung des Vorhabens in max. 300 Wörtern 

F Beschreibung der Methodik4 (max. 300 Wörter) 

Beschreibung der Methodik in max. 300 Wörtern 

G Wissenschaftliche Relevanz (max. 250 Wörter): Was ist die theoretische Relevanz dieser 

Forschung? 

Theoretische Relevanz in max. 250 Wörtern 

H Wissenschaftliche Relevanz (max. 250 Wörter): Was ist die praktische Relevanz dieser 

Forschung? 

Praktische Relevanz in max. 250 Wörtern 

I Welche ethischen Problemfelder/ Fragestellungen sehen Sie als relevant für Ihr 

Forschungsvorhaben? (max. 300 Wörter) 

Beschreibung der ethischen Problemfelder in max. 300 Wörtern 

J Ggf. Schlüsselliteratur (auch: relevante Datensätze zur Sekundär-/Nachnutzung): 

Schlüsselliteratur 

K Organisatorischer Rahmen (bitte auswählen): 

Es handelt sich um eine Studie im Rahmen einer/eines… 

☐ Lehrveranstaltung 

☐ Bachelorarbeit 

☐ Masterarbeit 

☐ Promotion 

☐ Drittmittelantrags 

☐ eigenfinanzierten Forschungsprojekts 

☐ Sonstiges, nämlich ___ 

L Motivation für Ethikvotum (bitte auswählen): 

Das Votum der Ethikkommission wird eingeholt… 

☐ weil das Publikationsorgan die Einholung eines Ethikvotums vorschreibt. 

☐ weil der Drittmittelgeber die Einholung eines Ethikvotums verlangt. 

☐ weil das Forschungsvorhaben ethisch problematische Themen berührt. 

☐ Sonstiges, nämlich ___ 

M Zusammenhang mit anderen Forschungsprojekten (bitte auswählen): 

☐ Neuer Antrag 

☐ Folgeantrag; für das Vorgängerprojekt liegt ein Votum der Ethikkommission des KIT unter 

folgender Antragsnummer5 vor: ___ 

☐ Folgeantrag nach Votum einer anderen Ethikkommission für Vorgängerprojekt. (Bitte 

beilegen) 

☐ Wiedervorlage nach Überarbeitung des Antrags mit folgender Antragsnummer: ___ 

N Liegt bereits ein Votum einer anderen Ethikkommission für einen Antrag gleichen Inhalts vor? 

 
4 z.B. Messung von Reaktionszeiten, Erfassung des EEGs, Ausfüllen von Fragebögen etc. 
5 Antragsnummern werden durch die Ethikkommission des KIT erst seit September 2023 vergeben. Sollten Sie für Ihr 
Vorgängerprojekt keine Antragsnummer vorliegen haben, nennen Sie hier bitte den Titel des Forschungsprojekts sowie 
das Datum der Sitzung, in der dieser behandelt wurde. 
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☐ Ja. (Bitte beilegen) Das Votum der KIT-Ethikkommission wird aus folgenden Gründen 

ergänzend eingeholt: ___ 

☐ Nein. 

O Ist geplant, für das Vorhaben noch das Votum einer weiteren Ethikkommission einzuholen? 

☐ Ja. Dies geschieht aus folgenden Gründen: ___ 

☐ Nein. 

 

3.  Datenverarbeitung und Datenschutz, Datenethik 

A Personenbezogene Daten: Werden für Ihr Forschungsvorhaben personenbezogene Daten6 von 

Versuchsteilnehmenden, Forschungspersonal oder anderen verarbeitet? 

☐ Ja. 

☐ Nein. 

Falls „Ja“: Vor Einreichung des Antrags bei der Ethikkommission muss die Stabsstelle DSB 

verpflichtend konsultiert werden.7 Eine datenschutzrechtliche Freigabe ist Voraussetzung für ein 

positives Votum der Ethikkommission. 

B Verwendete Datensätze: Forschen Sie mit käuflich erworbenen Datensätzen? 

☐ Ja. Dies geschieht aus folgenden Gründen: ___ 

☐ Nein. 

C Datenherkunft: Bestehen Unklarheiten bezüglich der Herkunft der für Ihre Forschung verwendeten 

Daten oder der Einhaltung von ethischen/ rechtlichen Grundsätzen bei ihrer Erhebung?8 

☐ Ja. Folgende Unklarheiten bestehen und folgende Gründe gibt es, die Daten dennoch zu 

verwenden: ___ 

☐ Nein. 

D Veröffentlichung von Ergebnissen und Daten: Verzichten Sie auf bzw. beschränken Sie aus 

ethischen Gründen eine Veröffentlichung ihrer Ergebnisse oder Forschungsdaten, obwohl diese 

rechtlich zulässig wäre? 

☐ Ja. Folgende Beschränkungen bei der Veröffentlichung der Ergebnisse und 

Forschungsdaten sind aus folgenden Gründen geplant: ___ 

☐ Nein. 

 

4. Projektpartnerschaften, Drittmittel- und Zuwendungsgeber, Dritte 

A Projektpartner9: ___ 

B Auftraggeber: ___ 

C Drittmittel- bzw. 

Zuwendungsgeber: 

___ 

D Beauftragte Unternehmen10: ___ 

 
6 Nach Art. 4 DS-GVO sind „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder (durch eine 
Kombination erhobener Merkmale) identifizierbare natürliche Person beziehen. Derartige Informationen sind direkte 
Identifizierungsmerkmale wie z.B. Name, Kennnummer, Standortdaten, Online-Kennung, oder auch besondere Merkmale 
(physisch, physiologisch, genetisch, psychisch, wirtschaftlich, kulturell, sozial), die zu einer indirekten Identifizierung 
führen können. 
7 dsb@kit.edu; Website: https://www.dsb.kit.edu/.  
8 z.B. Sammlung von sensiblen Daten ohne Wissen/Einwilligung der Versuchspersonen (z.B. Fall Henrietta Lacks), 
Verwendung der gesammelten Daten bzw. der daraus abgeleiteten Erkenntnisse nicht zum Nutzen oder ggf. sogar 
zulasten der untersuchten Personengruppe (z.B. genetisches Profiling zur Strafverfolgung in autoritären Regimen). 
9 z.B. andere Forschungseinrichtungen in Verbundprojekten, Kooperationspartner aus der Wirtschaft, etc. 
10 z.B. Dienstleister für Transkriptionen, Click-Working-Plattformen, etc. 

mailto:dsb@kit.edu
https://www.dsb.kit.edu/
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E Militärisch relevante Forschung/ sicherheitsrelevante Forschung: Sind die mit dem 

Forschungsprojekt verbundenen Kooperationspartner/ Geldgeber/ Unternehmen/ etc. im Bereich der 

militärischen Sicherheit/ sicherheitsrelevanten Forschung aktiv?11 

☐ Ja. Eine Zusammenarbeit ist aber aus folgenden Gründen ethisch vertretbar: ___ 

☐ Nein. 

☐ Ich bin nicht sicher. Eine Zusammenarbeit wäre jedoch auch bei Aktivitäten im Bereich der 

militärischen Sicherheit/ sicherheitsrelevanter Forschung aus folgenden Gründen ethisch 

vertretbar: ___ 

F Abhängigkeiten: Besteht die Gefahr, dass eine Abhängigkeit struktureller Art (finanziell, 

hochschulpolitisch) von Auftrag- bzw. Fördergebern aus dem Bereich der militärischen Sicherheit/ 

sicherheitsrelevanten Forschung entsteht? 

☐ Ja. Im Folgenden werden die Gründe für und die Maßnahmen gegen diese Gefahr genannt: 

___ 

☐ Nein. 

Falls „Ja“: Besteht die Gefahr, dass Wünschen des Auftrag- bzw. Fördergebers stattgegeben wird, 

die dem ethischen Grundsatz des KIT entgegenstehen, mit seiner Forschung friedliche Zwecke zu 

verfolgen?12 

☐ Ja. Dieser Gefahr wird mit folgenden Maßnahmen begegnet: ___ 

☐ Nein. 

G Interessenkonflikte Forschender: Besteht die Gefahr von Interessenkonflikten der beteiligten 

Forschenden, z.B. durch Doppelrollen?13 

☐ Ja. Folgende Interessenkonflikte könnten auftreten und folgende Maßnahmen wurden bzw. 

werden dagegen ergriffen: ___ 

☐ Nein. 

H Außenwirtschaftsrechtliche Beschränkungen: Sind außenwirtschaftsrechtliche Beschränkungen14 

zu beachten, z.B. bei der Arbeit mit bzw. für o.g. Partner/ Auftraggeber/ etc. oder bei der 

Veröffentlichung von Ergebnissen und Forschungsdaten u.ä.? 

☐ Ja. Folgende Beschränkungen sind zu beachten und werden durch folgende Maßnahmen 

eingehalten: ___ 

☐ Nein. 

I Nutzungs- und Verwertungsrechte: Gibt es durch Kooperationen/ Auftragsforschung/ etc. Vorgaben 

bzw. Einschränkungen bezüglich der Veröffentlichung, Nutzung und weiteren Verwertung von 

Forschungsergebnissen bzw. Forschungsdaten? 

☐ Ja. Folgende Vorgaben bzw. Einschränkungen sind vorhanden: ___ 

☐ Nein. 

 

5. Missbrauchsgefahren, Militärisch relevante Forschung, „Dual Use“ 

A Handelt es sich bei dem Forschungsvorhaben um reine Grundlagenforschung15? 

 
11 insb. militärische oder militärnahe Institutionen oder Unternehmen bzw. breiter aufgestellte Unternehmen mit einem 
rüstungsbezogenen Geschäftsfeld (Bereich der Wehrtechnik). 
12 Vgl. Gesetz über das Karlsruher Institut für Technologie § 2(3) sowie Leitlinien für Ethische Grundsätze am KIT, S.1. 
13 z.B. Angestelltenverhältnis oder bezahlte Beratungstätigkeit für privatwirtschaftliches Unternehmen, familiäre oder 
persönliche Beziehungen, aktive politische Tätigkeit, etc. 
14 Siehe https://www.recht.kit.edu/185.php.  
15Bei der Definition der Begriffe „Grundlagenforschung“, „angewandte Forschung“ sowie „anwendungsorientierte 
Forschung“ folgt die Ethikkommission des KIT dem Frascati-Handbuch 2015 der OECD (vgl. S. 434 und 440). 

https://www.landesrecht-bw.de/jportal/;jsessionid=A2597E5A21F2DE904F5B25D31C83967D.jp81?quelle=jlink&query=KITG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-KITGBWV10P2
https://www.kit.edu/downloads/KIT_Ethische_Leitlinien.pdf
https://www.recht.kit.edu/185.php
https://www.oecd.org/sti/frascati-handbuch-2015-9789264291638-de.htm
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☐ Ja.  

☐ Nein, es handelt sich um angewandte Forschung bzw. anwendungsorientierte 

Grundlagenforschung. 

B Wenn 5.A „Nein“: Dient das Projekt ausschließlich zivilen Zwecken bzw. ist das Projekt so angelegt, 

dass die Optimierungsoptionen bzw. Anwendungsszenarien auf eine friedliche Zielsetzung16 

ausgerichtet sind? 

☐ Ja, das Projekt dient ausschließlich zivilen Zwecken. Die wichtigsten Optimierungsoptionen 

bzw. Anwendungsszenarien sind: ___ 

☐ Ja, die Optimierungsoptionen bzw. Anwendungsszenarien sind auf eine friedliche 

Zielsetzung ausgerichtet. Die wichtigsten sind: ___ 

☐ Ja, aber militärische Zwecke könnten weiterhin begünstigt bzw. können nicht 

ausgeschlossen werden. 

☐ Nein, das Projekt verfolgt (auch) militärische Zwecke. 

C Wenn 5.B „Ja, aber…“ oder „Nein“: Wenn militärische Zwecke verfolgt, begünstigt oder nicht 

ausgeschlossen werden (können): Sind dies Zwecke des Schutzes, der Versorgung, der 

Aufklärung/Überwachung und der unmittelbaren Verteidigung? 

☐ Ja. Die wichtigsten Optimierungsoptionen/ Anwendungsszenarien/ militärischen Zwecke 

sind: ___ 

☐ Nein. Die wichtigsten Optimierungsoptionen/ Anwendungsszenarien/ militärischen Zwecke 

sind: ___ 

Wenn „Nein“: Die o.g. Zwecke widersprechen dem ethischen Grundsatz des KIT, dass Forschung 

friedlichen Zwecken dienen sollte, woraus sich ein ethisches Dilemma ergibt. Bitte legen Sie kurz dar, 

warum der Verstoß gegen die ethischen Grundsätze des KIT in diesem Fall in Kauf genommen 

werden muss/ sollte (Risiko-Nutzen-Abwägung): ___ 

D Sehen Sie die Gefahr für einen den potentiellen Missbrauch von Erkenntnissen/ Ergebnissen/ 

Technologien aus Ihrem Forschungsvorhaben?17 

☐ Ja. Die wichtigsten ethisch problematischen Missbrauchsformen sind: ___ 

☐ Nein. 

Wenn „Ja“: Welche Möglichkeiten/ Maßnahmen stehen Ihnen zur Verfügung und können/werden Sie 

ergreifen, um Missbrauchsrisiken zu senken? 

___ 

 

6. Gefahrstoffe, Umweltschutz, Tierschutz, menschliches Patientenmaterial 

A Gefahrstoffe: Sind im Rahmen Ihres Projekts Gefahrstoffe18 im Einsatz – ggf. auch innerhalb 

gesetzlicher Grenzen – oder werden solche wissentlich oder potentiell erzeugt? 

☐ Ja. Dies ist jedoch aus folgenden Gründen notwendig (Risiko-Nutzen-Abwägung): ___ 

☐ Nein. 

B Umweltgefahren: Bestehen durch die im Rahmen Ihres Projektes verwendeten oder erzeugten Stoffe 

erhöhte Umweltgefahren, die über das im Forschungsalltag üblicherweise herrschende Risiko 

hinausgehen? 

 
16 D.h. Erhalt, Nutzung und Ausschöpfung gewaltfreier Regelung möglicher Konflikte werden nicht eingeschränkt; es 
besteht keine Gefahr der Nutzung zugunsten personeller oder struktureller Gewalt. 
17 z.B. Einsatz von Überwachungstechnologie, Möglichkeit der (absichtlichen) Fehlinterpretationen von Ergebnissen durch 
die Öffentlichkeit oder Politik (etwa im Kontext von Verschwörungserzählungen, Politikberatung), etc. 
18 z.B. Chemikalien, biologische Agenzien, radioaktive Materialien, etc.; vgl. https://www.kiss.kit.edu/71.php. 

https://www.kiss.kit.edu/71.php
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☐ Ja. Ihre Verwendung/ Erzeugung ist dennoch aus folgenden Gründen notwendig (Risiko-

Nutzen-Abwägung): ___ 

☐ Nein. 

C Falls 6.A bzw. 6.B „Ja“: Wurde der/ die entsprechende zentrale Beauftragte (z.B. Biologische 

Sicherheit, Gefahrgut, Gewässerschutz etc.)19 eingebunden? 

☐ Ja. 

☐ Nein. 

D Tierschutz20: Werden im Rahmen Ihres Projekts Tierversuche durchgeführt bzw. sind Tiere in 

sonstiger Weise involviert? 

☐ Ja, entsprechende Genehmigungen liegen vor. (Bitte belegen) 

☐ Ja, eine Stellungnahme der zentralen Tierschutzbeauftragten des KIT liegt vor. (Bitte 

beilegen) 

☐ Nein. 

E Materialien menschlichen Ursprungs: Wird im Rahmen des Projekts Material menschlichen 

Ursprungs (z.B. Gewebe, Zellen, Blut etc.) verwendet? 

☐ Ja. Die Verwendung ist aus folgenden Gründen notwendig (Risiko-Nutzen-Abwägung): ___ 

☐ Nein. 

 

7. Umgang mit Versuchspersonen (sofern zutreffend) 

A Beschreibung der experimentellen Aufgaben (max. 300 Wörter) (ggf. nach Gruppen getrennt): 

Was sollen die Probandinnen und Probanden tun? In welchem Zeitrahmen?21 

Beschreibung experimentellen Aufgaben in max. 300 Wörtern 

B Beschreibung der 

Personenstichprobe (max. 

250 Wörter) (ggf. nach 

Gruppen getrennt): 

• Anzahl Personen 

• Hauptmerkmal(e) der 

Personengruppe(n)22 

• Altersgruppe(n) 

• Geschlechterverteilung23 

• Ein- und 

Ausschlusskriterien für 

eine Teilnahme (Liste)24 

• Begründung der 

Erforderlichkeit25 

Beschreibung der Personenstichprobe in max. 250 Wörtern 

 
19 Eine Liste der zentralen Beauftragten findet sich hier: https://www.sum.kit.edu/1337.php.  
20 Vgl. die Informationen zum Tierschutz am KIT: https://www.kiss.kit.edu/165.php.  
21 z.B. innerhalb oder außerhalb der regulären Arbeitszeit, täglich zur gleichen Zeit, insgesamt ca. 1 Stunde, etc. 
22 z.B. Lehrerinnen und Lehrer, Sehbehinderte, Anwender einer bestimmten Software, etc. 
23 Sofern die spezifische Fragestellung des Forschungsvorhabens nicht dagegenspricht (z.B. nur Untersuchung weiblicher 
Studierender, etc.), sollte eine gleichmäßige Geschlechterverteilung angestrebt werden, um genderspezifischen Bias 
möglichst zu minimieren. 
24 z.B. Sprachkenntnisse, Alter, Geschäftsfähigkeit, Ausbildung, Vorerfahrungen, etc. 
25 Im Einklang mit dem Prinzip der Datensparsamkeit ist insbesondere bei der Erhebung sensibler Daten wie z.B. 
genetischer oder biometrischer Daten, Gesundheitsdaten, Angaben über sexuelle Orientierung, etc. sowie 
personenbezogenen Daten insgesamt zu prüfen und zu begründen, warum deren Erhebung notwendig ist. 

https://www.sum.kit.edu/1337.php
https://www.kiss.kit.edu/165.php
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C Gewinnung der 

Personenstichprobe (max. 

250 Wörter) (ggf. nach 

Gruppen getrennt): 

• Rekrutierung 

• Vergütung (auch 

Teilvergütung bei 

Abbruch) 

Beschreibung der Gewinnung der Personenstichprobe in max. 250 

Wörtern 

D Freiwilligkeit: Ist die Freiwilligkeit der Teilnahme an der Studie 

gewährleistet?26 

☐ Ja. ☐ Nein. 

E Abbruch: Wird den Teilnehmenden zugesichert, dass sie die Beteiligung an 

der Studie jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne negative 

Konsequenzen abbrechen können? 

☐ Ja. ☐ Nein. 

F Geschäftsfähigkeit: Werden an der Studie ausschließlich Personen 

teilnehmen, die selbst ihre Zustimmung zur Teilnahme geben können, da 

sie mündig und uneingeschränkt urteilsfähig sind?27 

☐ Ja. ☐ Nein. 

G Aufklärung: Werden die Teilnehmenden vollständig und in einer für sie 

zugänglichen Sprache über Ziele und Zwecke der Studie informiert/ 

aufgeklärt? 

☐ Ja. ☐ Nein. 

H Informierte Einwilligung: Wird schriftlich (oder elektronisch) eine 

informierte Einwilligung eingeholt? 

☐ Ja. ☐ Nein. 

I Standardisierte Fragebögen: Verwenden Sie in Ihrer Studie ausschließlich 

standardisierte Fragebögen (ggf. mit skalierten Antwortmöglichkeiten)? 28 

Falls „Nein“ (bei qualitativen Erhebungen): Arbeiten Sie mit 

Interviewleitfäden29? (Falls „Ja“, gilt Frage 7.I insgesamt als mit „Ja“ 

beantwortet.) 

☐ Ja. 

 

☐ Ja. 

☐ Nein. 

 

☐ Nein. 

J Schulung des Forschungspersonals: Wurde das Forschungspersonal in 

geeigneter und ausreichender Weise geschult, um eine umsichtige und 

sensible Kommunikation mit den an der Studie Teilnehmenden zu 

gewährleisten? 

☐ Ja. ☐ Nein. 

K Wenn Sie mehrere oder alle der obigen Fragen (7.D-J) mit „Ja“ beantwortet haben, legen Sie 

Ihrem Antrag bitte die entsprechenden Dokumente im PDF-Format bei (z.B. Teilnahmeinformationen, 

Einwilligungserklärung, Datenschutzerklärung (von DSB geprüft), Fragebögen, Interviewleitfäden 

etc.). 

 
26 Überprüfen Sie insbesondere, ob gewisse Anreize (z.B. weit überdurchschnittliche Teilnahmevergütung) oder 
Abhängigkeitsverhältnisse (z.B. zwischen Studierenden und Lehrenden) die Freiwilligkeit beeinträchtigen. 
27 Nicht geschäftsfähige Personen sind z.B. Babys, Kleinkinder, Personen unter 18 Jahren oder aufgrund kognitiver 
Einschränkungen im juristischen Sinne nicht einwilligungsfähige Personen. 
28 Standardisierte Fragebögen verwenden ausschließlich geschlossene Fragen. Allen Teilnehmenden werden die gleichen 
Fragen in der gleichen Reihenfolge gestellt, die Rahmenbedingungen sollten für alle Befragten möglichst gleich sein 
(Befragungssituation, Interviewer), alle Personen sollten die Fragen/Antworten gleich verstehen (geringer 
Interpretationsspielraum). Standardisierte Fragebögen erlauben die Untersuchung großer Stichproben und eine relativ 
einfache Anonymisierung. 
29 Qualitative Interviews arbeiten mit offenen, teilstrukturierten Fragen. Sie werden bei relativ eng begrenzten 
Forschungsfragen sowie bei theoriegestützter Forschung eingesetzt. Auch hier gilt, dass die Fragen und 
Rahmenbedingungen möglichst für alle Befragten gleich sein sollten. Eine Anonymisierung ist bei dieser Methode der 
Datenerhebung jedoch entsprechend schwieriger (durch kleinere Stichprobe, potentiell mehr sensible Daten, etc.). 
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Falls Sie mindestens eine der obigen Fragen (7.D-I) mit „Nein“ beantworten haben, könnte dies 

darauf hindeuten, dass ethische Bedenken am Studiendesign angebracht sind. Bitte legen Sie für 

jede Frage dar, die mit „Nein“ beantwortet wurde, ob und in welcher Hinsicht ethische Bedenken 

bestehen oder bestehen könnten und warum das Studiendesign dennoch in dieser Form gewählt 

wurde (Risiko-Nutzen-Abwägung). Werden ggf. ergänzende Maßnahmen getroffen, um negative 

Effekte auf die beteiligten Personen auszuschließen bzw. zu reduzieren? 

___ 

L Vulnerable und marginalisierte Personengruppen: Werden an der Studie 

Personen teilnehmen, die einer besonders verletzlichen Gruppe 

angehören?30 

☐ Ja. ☐ Nein. 

M Bloßstellung von Personen(gruppen): Könnten Einzelne, Minderheiten 

oder sozial verletzliche Gruppen – z.B. durch die statistische Verknüpfung 

von Daten – bloßgestellt werden? 

☐ Ja. ☐ Nein. 

N Negative Folgen: Bestehen für die Versuchspersonen negative soziale, 

rechtliche oder wirtschaftliche Folgen, die im Zusammenhang mit den 

erhobenen Daten entstehen könnten?31 

☐ Ja. ☐ Nein. 

O Täuschung über Teilnahme: Ist es erforderlich, dass Personen an der 

Studie teilnehmen, ohne zu diesem Zeitpunkt über ihre Teilnahme informiert 

zu sein bzw. ohne ihre Einwilligung gegeben zu haben32 oder dass sie nicht 

hinreichend über Zweck und Inhalt der Studie informiert werden (die 

Offenlegung der Hypothesen zählt nicht dazu)? 

☐ Ja. ☐ Nein. 

P Aktive Täuschung über Inhalt, Zweck, Methode oder Setting: Werden 

Personen aktiv und gezielt über Inhalt, Zweck, Methode und/oder Setting 

der Studie getäuscht?33 

☐ Ja. ☐ Nein. 

Q Körperliche Belastung/ Risiken: Sind die Versuchspersonen körperlichen 

Belastungen oder Risiken ausgesetzt, die das im Alltag zu erwartende Maß 

überschreiten? 34 

☐ Ja. ☐ Nein. 

R Körperliche Schmerzen: Kann die Untersuchung bei Versuchspersonen 

körperliche Schmerzen hervorrufen?35 

☐ Ja. ☐ Nein. 

S Psychische Belastung/ Risiken: Kann Ihr Forschungsvorhaben bei 

Versuchspersonen psychischen Stress oder andere Risiken für die 

psychische Gesundheit hervorrufen, die das im Alltag zu erwartende Maß 

überschreiten?36 

☐ Ja. ☐ Nein. 

T Falls Sie mindestens eine der Fragen (7.L-S) mit „Ja“ beantworten haben, könnte dies darauf 

hindeuten, dass ethische Bedenken am Studiendesign angebracht sind. Bitte legen Sie für jede 

Frage dar, die mit „Ja“ beantwortet wurde, ob und in welcher Hinsicht ethische Bedenken bestehen 

oder bestehen könnten und warum das Studiendesign dennoch in dieser Form gewählt wurde 

 
30 z.B. Menschen mit Behinderung, (erkrankte) Personen in stationären oder ambulanten Behandlungseinrichtungen, oder 
im Strafvollzug, demente Personen, Personen in Altenheimen, diskriminierte Personen, marginalisierte Personengruppen. 
31 z.B. indem Informationen zu Schwarzarbeit, Korruption oder Fluchthilfe erhoben werden. 
32 z.B. bei experimentellen Felduntersuchungen oder verdeckter Beobachtung. 
33 z.B. indem falsche Zwecke vorgespiegelt, falsche Informationen gegeben oder wichtige Informationen verschwiegen 
werden, etc. 
34 z.B. durch Laserstrahlen, Lärm, (ungewohnte) sportliche Betätigung oder bewegliche Maschinen. 
35 z.B. durch invasive Messmethoden, potentiell belastende Eingriffe (z.B. Blut-/ Speichelproben), potentiell schädliche 
Prozeduren oder absichtliche Zufügung von körperlichem Schmerz. 
36 z.B. durch Auslösen starker (negativer) Emotionen wie Wut oder Furcht, Triggern traumatischer Erfahrungen, etc. 
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(Risiko-Nutzen-Abwägung). Werden ggf. ergänzende Maßnahmen getroffen, um negative Effekte auf 

die beteiligten Personen auszuschließen bzw. zu reduzieren? 

___ 

U Informationsrechte: Haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, nach Abschluss 

der Studie über die Forschungsergebnisse informiert zu werden? 

☐ Ja. Dies kann/ wird über folgende Kanäle geschehen: ___ 

☐ Nein. 

 

8. Umgang mit Forschungspersonal37 

A Körperliche Belastung/ Risiken: Sind die forschungsseitig an der Studie 

beteiligten Personen körperlichen Belastungen oder Risiken ausgesetzt, die 

das im Alltag zu erwartende Maß überschreiten? 

☐ Ja. ☐ Nein. 

B Psychische Belastung/ Risiken: Kann die Beteiligung am 

Forschungsvorhaben beim Forschungspersonal psychischen Stress oder 

andere Risiken für die psychische Gesundheit hervorrufen, die das im Alltag 

zu erwartende Maß überschreiten? 

☐ Ja. ☐ Nein. 

C Weitere Risiken: Kann die Beteiligung am Forschungsvorhaben für das 

Forschungspersonal negative soziale, rechtliche oder ökonomische Folgen 

nach sich ziehen?38 

☐ Ja. ☐ Nein. 

D Falls Sie mindestens eine der Fragen (8.A-C) mit „Ja“ beantworten haben, könnte dies darauf 

hindeuten, dass ethische Bedenken am Studiendesign angebracht sind. Bitte legen Sie für jede Frage 

dar, die mit „Ja“ beantwortet wurde, ob und in welcher Hinsicht ethische Bedenken bestehen oder 

bestehen könnten und warum das Studiendesign dennoch in dieser Form gewählt wurde (Risiko-

Nutzen-Abwägung). Werden ggf. ergänzende Maßnahmen getroffen, um negative Effekte auf die 

beteiligten Personen auszuschließen bzw. zu reduzieren? 

___ 

E Falls die Datenerhebung (teilweise) im Ausland stattfindet: Sind alle wichtigen Maßnahmen39 

getroffen worden, um (insb. unerfahrene) Forschende während Ihres Forschungsaufenthalts im 

Ausland zu schützen? 

☐ Ja, es werden Maßnahmen zum Schutz der Forschenden getroffen. Folgende Maßnahmen 

sind dabei besonders hervorzuheben (freiwillige Angabe): ___ 

☐ Nein. Auf eine Umsetzung derartiger Maßnahmen muss aus folgenden Gründen verzichtet 

werden: ___ 

 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass… 

• alle in diesem Antrag gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen korrekt sind. 

• die für das Forschungsvorhaben einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien 

in den aktuell gültigen Fassungen zur Kenntnis genommen und bei der Planung des 

 
37 inkl. studentischer und wissenschaftlicher Hilfskräfte, Mitarbeitenden aus Technik und Verwaltung, etc. 
38 z.B. kann forschungsethisch gebotenes Schweigen zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. 
39 z.B. Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitslage (vgl. Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts, 
Eintragung in die Krisenvorsorgeliste ELEFAND (für deutsche Staatsbürger), bzw. die entsprechenden Angebote des 
eigenen Heimatlands), länderspezifischer Risiken (z.B. Vermeidung unsicherer Beförderungsmittel, Beachtung 
klimatischer Besonderheiten, Naturkatastrophen) und strafrechtlicher Bestimmungen, gesundheitliche Vorsorge (z.B. 
Impfungen), etc. 
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Forschungsvorhabens sowie der Antragstellung berücksichtigt wurden. Insbesondere gilt 

dies für: 

o Datenschutzrechtliche Regelungen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-

GVO) und dem Landesdatenschutzgesetz (LDSG BW) 

o Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

• die einschlägigen Bestimmungen des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) in den aktuell 

gültigen Fassungen zur Kenntnis genommen und bei der Planung des 

Forschungsvorhabens sowie der Antragstellung berücksichtigt wurden. Insbesondere gilt 

dies für: 

o Leitlinien für ethische Grundsätze des KIT 

o Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis am KIT sowie ihre 

Änderungen 

• die Regelungen und Richtlinien zur Forschung mit/am Menschen sowie der Forschungsethik 

in meinem Fachgebiet40 zur Kenntnis genommen und bei der Planung des 

Forschungsvorhabens sowie der Antragstellung berücksichtigt wurden. 

Bei studentischen Arbeiten: Ich bestätige außerdem, dass die Studierenden über die gesetzlichen 

und institutionellen Bestimmungen sowie die ethischen Richtlinien informiert wurden. 

 

 

 

Ort, Datum       Unterschrift Projektleitung 

_______________________________________________________________________________________ 

Projektleitung: Titel Vorname Name 

 

 

 

Sofern die Projektleitung nicht beim Lehrstuhlinhaber/ bei der Lehrstuhlinhaberin liegt: 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich durch die Projektleitung über das o.g. Forschungsvorhaben informiert 

wurde und mit dessen Durchführung in meinem Verantwortungsbereich einverstanden bin. 

 

Ort, Datum       Unterschrift Lehrstuhlinhaber*in 

_______________________________________________________________________________________ 

Lehrstuhlinhaber*in: Titel Vorname Name 

 

  

 
40 z.B. Deklaration von Helsinki, Berufsethische Richtlinien des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und 
Psychologen und der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, Forschungsethische Grundsätze in den Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften (RatSWD), Ethische Grundsätze des Ingenieurberufs (VDI), etc. 

http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=DSG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true
https://www.gesetze-im-internet.de/agg/
https://www.kit.edu/downloads/KIT_Ethische_Leitlinien.pdf
https://www.sle.kit.edu/downloads/AmtlicheBekanntmachungen/2021_AB_061.pdf
https://www.sle.kit.edu/amtlicheBekanntmachungen_13978.php
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://zwpd.transmit.de/images/zwpd/dienstleistungen/ethikkommission/ethik-richtlinien-2016.pdf
https://www.konsortswd.de/themen/forschungsethik/
https://www.vdi.de/fileadmin/pages/mein_vdi/redakteure/publikationen/VDI_Ethische_Grundsaetze_des_Ingenieurberufs.pdf
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Übersicht der beigelegten Dokumente: 
☐ Votum einer anderen Ethikkommission 

☐ Unterlagen zu Projektpartnern, Auftraggebern, Fördermittelgebern, beauftragten Unternehmen 

☐ ___ 

… 

☐ Unterlagen zum Themenkomplex „Dual Use“ und Missbrauchsgefahren, z.B. Informationen zu 

Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch 

☐ ___ 

… 

☐ Weiterführende Informationen zu Gefahrstoffen, Umweltgefahren, etc. 

☐ ___ 

… 

☐ Schriftliche Einschätzung des/ der entsprechenden zentralen Beauftragten für ___ 

☐ Weiterführende Informationen zu Tierschutz/ Tierversuchen 

☐ ___ 

… 

☐ Tierschutzrechtliche Genehmigungen 

☐ Informationsmaterial für Teilnehmende 

☐ Unterlagen zur informierten Einwilligung: z.B. Datenschutzerklärung, Einwilligungserklärung 

☐ ___ 

… 

☐ Fragebögen bzw. Interviewleitfäden (auch Entwurfsfassungen) 

☐ ___ 

… 

☐ Weiterführende Informationen zur Schulung des Forschungspersonals im Umgang mit 

Versuchspersonen 

☐ ___ 

… 

☐ Weitere Unterlagen, die z.B. die Funktionsweise von Geräten, Unbedenklichkeit von 

Bewegungsformen, etc. belegen 

☐ ___ 

… 

☐ … 
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